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Botschaft

über die Aenderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung
und Konkurs (BchKG)

vom 8. Mai 1991

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Ihnen den Entwurf über die Aenderung des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs mit dem An-
trag auf Zustimmung.

Wir beantragen Ihnen ferner, folgende parlamentarische Vor-
stösse abzuschreiben:

1954 P

1954 P

6493

6613

1973 P 11521

Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz
(N 24.9.54, Schütz)

Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz
(N 24.9.54, Stadiin)

Lohnzessionen (N 18.9.73, Ganz)

1975 P 75.472

1978 P 77.507

1978 M 78.314

1979 P 79.436

Betreibungen. Aufschub bei
Arbeitslosigkeit (N 17.12.75, Nanchen)

Konkurs. Forderungen von
Vorsorgeeinrichtungen (N 8.3.78, Morel)

Arbeitnehmerforderungen
(N 20.6.78, Jelmini; S 29.11.78)

Alimentenvorschüsse. Unpfändbarkeit
(N 3.10.79, Gloor)
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Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr
geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

8. Mai 1991 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Cotti

Der Bundeskanzler: Buser



üebersicht

Seit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1892 ist das Bundesge-
setz vom II. April 1889 über Schuldbetreibungr und Konkurs
(SchKG) erstmals einer ganzheitlichen und einlässlichen
Deberprüfung unterzogen worden. Dabei hat sich gezeigt, dass
trotz seines beachtlichen Alters und trotz des gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Wandels kein Bedürfnis besteht,
das bewährte und klare System des Gesetzes zu ändern. Vorge-
schlagen wird daher lediglich eine Teilrevision.

Im wesentlichen werden zunächst der Praxis vertraute Leit-
sätze der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ins Gesetz ein-
gebaut (z.B. die Bestimmungen über Dauer und Revision der
Einkommenspfändung). Kit durchgehenden Randtiteln will das
Gesetz sodann an üebersichtlichkeit gewinnen. Schliesslich
werden Verordnungsbestimmungen mit eigentlichem Gesetzes-
charakter ins SchKG übertragen (s. z.B. Art. 133 Abs. 2, 142,
152 Abs. 2, 153a, 230a, 258 Abs. 2, 260 Abs. 3).

Da die Neuerungen das geltende System lediglich verdeutlichen
oder verfeinern, lassen sie sich ohne weiteres integrieren.
Sie betreffen nur Einzelfragen wie solche der
Behördenorganisation (z.B. Abschaffung des Sportelwesens,
primäre Staatshaftung für sämtliche Organe der Zwangs-
vollstreckung, Arrest- und Nachlassbehörde als richterliche
Behörden), des Verfahrens (z.B. Gerichtsstände, gegen-
ständliche Erweiterung des Summarverfahrens, Währung und
Wiederherstellung von Fristen, Verlängerung von Klagefristen,
Novenrecht im Rechtsmittelverfahren gegen das Konkurserkennt-
nis) , der Stärkung der Gläubigerrechte (z.B. Verkürzung der
geschlossenen Zeiten, Erschwerung des Rechtsvorschlages in
der Betreibung aufgrund eines Konkursverlustscheins, wirt-
schaftliche Betrachtungsweise bei der Prüfung der Frage, ob
neues Vermögen vorliegt, Systematisierung der Unpfänd-
barkeiten, Betonung der Gleichbehandlung der Gläubiger im
Konkurs durch Straffen der Privilegien, Erweiterung und
Verlängerung der Anfechtungsmöglichkeiten, Aufleben dahin-
gefaliéner Betreibungen nach Einstellung des Konkurses), der
Verbesserung aber auch des Schuldnerschutzes (z.B. jeder-
zeitige negative Feststellungsklage, rasche Verteidigung im



Arrest, Erschwerung des "Ausländerarrestes", Verjährung von
Verlustscheinsforderungen, Verlängerung der Rahmenfrist beim
Verwertungsaufschub, Ausschluss familienrechtlicher Unter-
halts- und Unterstützungsbeiträge von der Konkursbetrei-
bung) . Das Nachlassvertragsrecht erfährt die gebotene Neu-
gliederung, wodurch auch sein System für den Praktiker
durchschaubarer wird.

Bei allen Neuerungen wird Lösungsvorschlägen aus Wissenschaft
und Praxis Rechnung getragen und zwischen den Verfahrensbe-
teiligten ein vernünftiger Interessenausgleich gesucht.



Botschaft

I Allgemeiner Teil

II Ausgangslage

Wenn das über 100jährige Bundesgesetz vom 11. April 1889 über
Schuldbetreibung und Konkurs (SohKG; SR 281.1) umfassend
überprüft werden soll, bedarf es zuvor einer kurzen Besinnung
auf Eigenart und Geschichte des Gesetzes und einer einläss-
lichen Beschreibung von Art und Umfang der Revision.

111 Eigenart des schweizerischen Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts

Das Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ist, obwohl gestützt
auf Artikel 64 Absatz l der Bundesverfassung (BV) erlassen,
nach Ordnungskriterien hauptsächlich öffentliches Recht. Es
regelt das Verfahren der Eintreibung von Geldforderungen,
seien sie öffentlich- oder privatrechtlicher Natur; im
wesentlichen ist es also Vollstreckungsrecht. Aber auch
zivilprozessrechtlich hat das SchKG Bedeutung: es stellt
zahlreiche Klagen zur Verfügung, verteilt Parteirollen,
regelt die Rechtskraftwirkung von Urteilen, den Gerichts-
stand, legt Fristen fest, beantwortet Fragen der Fristwahrung
und -Wiederherstellung und schreibt teilweise sogar das
Verfahren und das Rechtsmittel vor. Organisationsrechtlich
relevant ist das SchKG für die Art und Zusammensetzung der
Zwangsvollstreckungsorgane, deren Amtspflichten, Haftung und
Aufsicht. Schliesslich ist das SchKG eng verwandt mit dem
Verwaltungsrecht, namentlich dort, wo die Vollstreckungs-
organe Verfügungen erlassen, die dann mit besonderer Be-
schwerde anfechtbar sind.

Ob als Vollstreckungs-, Zivilprozess-, Organisations- oder
Verwaltungsrecht, in seinem Regelungsbereich schliesst das
SchKG kantonale Legiferierung grundsätzlich aus und schafft
dadurch für die ganze Schweiz einheitliches Recht. Dagegen
ist sein Anwendungsfeld sachlich begrenzt: das SchKG regelt
ausschliesslich die Vollstreckung von Geldforderungen und
Sicherheitsleistungen in Geld. Für die Vollstreckung aller
übrigen Ansprüche bleibt das jeweilige kantonale Voll-
streckungsrecht anwendbar.



Die bekannteste Eigenart des schweizerischen Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechts im Vergleich zu ausländischen oder
früheren kantonalen Vollstreckungsordnungen besteht wohl
darin, dass der Gläubiger keines förmlichen Voll-
streckungstitels bedarf, um eine Betreibung und damit das
Vollstreckungsverfahren einzuleiten. Es genügt seine Behaup-
tung, Gläubiger zu sein. Erst das bestandene Einleitungs-
verfahren verschafft ihm nämlich durch den rechtskräftigen
Zahlungsbefehl den Vollstreckungstitel. Leichter noch als der
Gläubiger das Verfahren in Gang bringt, vermag es der angeb-
liche Schuldner durch einfachste Parteierklärung (Rechtsvor-
schlag) wieder zu stoppen. Damit erst zwingt er den Gläubiger
auf den Rechtsweg, und nur der Richter gestattet das Weiter-
gehen .

Gerade diese Eigenart des schweizerischen Betreibungsrechts
ist wiederholt Gegenstand der Kritik geworden. Denn tatsäch-
lich kann geschehen, dass der Schuldner, der sich nicht
rechtzeitig verteidigt, eine Nichtschuld bezahlen muss, auch
wenn er den Betrag anschliessend im ordentlichen Prozess
wieder zurückfordern kann. Schon an dieser Stelle sei
festgestellt, dass die Revision dieser Kritik angemessen
Rechnung trägt. Durch Einführung einer jederzeit möglichen
negativen Feststellungsklage mit direkter Eingriffs-
möglichkeit des ordentlichen Richters ins laufende Voll-
streckungsverfahren wird der Mangel beseitigt und zugleich
der Grundsatz betont, dass jedes Vollstreckungsrecht die
materielle Rechtslage verwirklichen und nicht durchkreuzen
soll. Vom Erfordernis eines der Zwangsvollstreckung vor-
gängigen Vollstreckungstitels kann daher weiterhin abgesehen
werden. Gerade dieses Beispiel zeigt die Zielrichtung der
Revision: das geltende System wird verfeinert, bleibt aber
aufrecht.

112 Geschichtliches

Vor dem Inkrafttreten des SchKG vor bald 100 Jahren hatte
jeder Kanton sein eigenes Betreibungsrecht. Während in der
Westschweiz die Pfändungsbetreibung herrschte, waren in der
Deutschschweiz fast alle Systemvarianten anzutreffen. Diese
Rechtszersplitterung war ein Hemmnis für die rasch expan-
dierende Wirtschaft, und so wurde schon im Jahre 1868 vor
allem aus Wirtschaftskreisen eine Vereinheitlichung des
Betreibungs- und Handelsrechts gefordert. Beides wurde ohne



Verzug an die Hand genommen - sechs Jahre vor der entspre-
chenden Revision der BV (1874). Während bereits 1881 ein
schweizerisches Obligationenrecht vorgelegen hatte, schei-
terten die Entwürfe eines einheitlichen Zwangsvoll-
streckungsrechts zunächst. Erst der Entwurf von 1875 des
waadtländischen Bundesrates Ruchonnet vermochte den lange
unüberwindbar scheinenden Gegensatz zwischen den kantonalen
Betreibungssystemen im Sinne eines eidgenössischen
Kompromisses zu beseitigen: für Kaufleute wurde die
Betreibung auf Konkurs und für Nicht-Kaufleute die Betreibung
auf Pfändung vorgesehen. Diese grundsätzliche Unter-
scheidung gilt heute noch. Am 11. April 1889 stimmten die
eidgenössischen Räte der Vorlage zu. In der Volksabstimmung
vom 17. November 1889 wurde das Gesetz mit knappem Mehr
angenommen. Es trat nach einer Anpassungsfrist von fast drei
Jahren am 1. Januar 1892 in Kraft.

113 Umfang der Revision

Seit seinem Inkrafttreten ist das SchKG vielfach teilrevi-
diert worden, ohne dass dabei sein System grundlegend in
Frage gestellt worden wäre. Die Aenderungen sind alle
punktueller Art gewesen. Erwähnt sei die ungeordnete Ein-
führung zahlreicher Konkursprivilegien, was schliesslich fast
zur gänzlichen Aushöhlung des Prinzips der Gleichbehandlung
der Gläubiger im Konkurs geführt hat. Als von erheblicher
Bedeutung hat sich auch die Einführung des Liguidations-
vergleichs (Art. 316a-316t SchKG) vom 28. September 1949 er-
wiesen. Und schliesslich sei auf die von den Eidgenössischen
Räten im Dezember 1989 im Rahmen der Miet- und Pachtrechts-
revision beschlossene, am 1. Juli 1990 in Kraft getretene
Modifikation des Neunten Titels hingewiesen.

Angesichts des Alters des SchKG und einer Vielzahl
punktueller Revisionsanliegen aus Wissenschaft, Praxis,
Wirtschaft und Parlament hat sich zunächst die Frage ge-
stellt, ob das SchKG einer Totalrevision zu unterziehen sei.
Eine Totalrevision hätte sich aber nur aufgedrängt, falls
sich für die Schweiz ein anderes, besseres Voll-
streckungssystem empfohlen hätte. Der Rechtsvergleich mit den
Ordnungen unserer Nachbarländer und mit dem angelsäch-
sischen System lässt indessen diesen Schluss nicht zu, zumal
sich das schweizerische System in der Praxis eingelebt und
grundsätzlich auch bewährt hat. Die erwähnten ausländischen



Ordnungen sind - im Gegensatz zur schweizerischen - nicht vom
Zivilprozess losgelöst.

Die aktuelle Revision präsentiert sich daher wiederum als
Partialrevision, mit dem bedeutsamen Unterschied zu den
bisherigen, dass ihr eine umfassende, ganzheitliche
Ueberprüfung des geltenden SchKG vorausgegangen ist. Aus
dieser umfassenden Prüfung ergibt sich denn auch das Ziel der
Revision: sie will Systemwidrigkeiten beseitigen und Lücken
schliessen. Dabei konnte auf eine äusserst reiche bundesge-
richtliche Rechtsprechung, auf wertvolle Anregungen und
Kritiken aus Wissenschaft und Praxis zurückgegriffen werden.
Ausserdem wird die Gelegenheit genutzt, die Sprache des
Gesetzes wo nötig zu aktualisieren und es um der Durch-
schaubarkeit und Handlichkeit willen mit durchgehenden
Randtiteln zu versehen. Die Artikelfolge wird aus Gründen der
Konkordanz mit der Praxis grundsätzlich beibehalten. Eine
neue Numerierung erfolgt nur dort, wo sie ohne Schaden
möglich ist (Nachlassvertragsrecht, Notstundung).

114 Anforderungen an ein modernes Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht

Angesichts der zunehmenden Verluste aus Unternehmenszusam-
menbrüchen sowohl für die einzelnen Gläubiger als auch für
die gesamte Volkswirtschaft stellt sich seit Jahren die
Frage, ob das herkömmliche Zwangsvollstreckungsrecht in bezug
auf Unternehmen überhaupt noch zweckmässig sei. Kritisiert
wird vor allem das Fehlen eines tauglichen konkursabwendenden
Verfahrens für Unternehmen, und es ergeht der Ruf nach einem
modernen "Insolvenzrecht", dessen Flexibilität gläubigeri-
sche, schuldnerische und volkswirtschaftliche Interessen
gleichermassen zu befriedigen vermöchte. Im Ausland sind
diesbezüglich intensive Gesetzgebungsbestrebungen im Gange
(vgl. Resolution No l "Tendances et perspectives d'avenir en
matière de la faillite", Conférence des Ministres Européens
de la Justice, Madrid 1984). Ein modernes Insolvenzrecht
hätte zu gewährleisten, dass ein sanierungsfähiges Unter-
nehmen tatsächlich auch saniert werden kann. Ob überhaupt,
wann und wie ein Unternehmen zu sanieren sei, ist hingegen
grundsätzlich Frage des materiellen Rechts. Das formelle
Recht und damit das SchKG hat lediglich dafür zu sorgen, dass
materiellrechtlich zu definierende Sanierungsaussichten nicht
letztlich am Verfahren scheitern. Hingegen ist das SchKG



nicht der Ort, eigentliche Reorganisationsvorschriften, die
als solche ins Gesellschafts- oder Wirtschaftsverwaltungs-
recht gehören, festzulegen. Das SchKG bleibt Werkzeug zur
Verwirklichung des materiellen Rechts, und dieser Aufgabe
wird es gerecht: mit dem Nachlassvertragsrecht stellt das
SchKG auch künftig ein ganzes Instrumentarium zur Verfügung,
das eine Unternehmung trotz Gläubigerverlusten weiterbestehen
lässt.

Die Revision kommt auch dem Refinanzierungsbedürfnis über-
schuldeter Unternehmen entgegen, indem sie die Belastung und
Veräusserung von Grundstücken dem Nachlassschuldner nicht
mehr schlechterdings verbietet, sondern neu an richterliche
Bewilligung knüpft. Und nicht zuletzt dürfte die vorge-
schlagene Straffung der Privilegienordnung die Attraktivität
des Nachlassvertragsrechts heben, denn ein Vergleich über
"leere Massen" ist tatsächlich wenig verlockend. So hat das
SchKG in vielerlei Hinsicht bereits verwirklicht, worum im
Ausland noch gerungen wird, und in diesem Sinne ist das
schweizerische Schuldbetreibungs- und Konkursrecht durchaus
ein modernes "Insolvenzrecht". Dank des Konkursaufschubs
(Art. 725 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die
Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter
Teil: obligationenrecht] OR; SR 220) bzw. einer Nachlass-
stundung können Sanierungsmassnahmen evaluiert werden, das
Unternehmen kann - unter sachwalterlicher Aufsicht freilich -
Sanierungsmassnahmen treffen, einstweilen verschont von
laufenden Betreibungen, und es erhält die nötige Zeit, mit
den Gläubigern zu verhandeln. Und selbst wenn es ohne
Gläubigerverluste nicht saniert werden kann, so muss noch
nicht alles verloren sein; denn findet es mit der Gläubi-
germehrheit einen Konsens, besteht die Möglichkeit, den
Vergleich gegen eine Obstruktionsminderheit durchzusetzen.
Findet es den Konsens nicht, fällt es in Konkurs. Nach
schweizerischem Recht haben die Gläubiger bei der Sanierung,
falls sie ihnen Opfer abverlangt, ein entscheidendes Wort
mitzureden; es wäre undenkbar, einen sogenannten "Restschuld-
erlass" schlankweg behördlich verfügen zu lassen. Vielmehr
wird er von der Gläubigermehrheit zugestanden, denn trotz
allen volkswirtschaftlichen Konseguenzen bleiben Insolvenz
und Konkurs eines Unternehmens in erster Linie eine
Angelegenheit zwischen Gläubigern und Schuldnern.



Wird auf der einen Seite vorgebracht, das geltende Zwangs-
vollstreckungsrecht erschwere die Sanierung von Unternehmen,
so wird andererseits auch geltend gemacht, es erleichtere die
sogenannte "Privatsanierung" (Privatkonkurs nach Insolvenz-
erklärung) über Gebühr, ja es lade zu Missbrauch zum Nachteil
der Gläubigerschaft geradezu ein. Dem zu Recht kritisierten
Missbrauch des Instituts der Insolvenzerklärung wird in der
Revisionsvorlage mit folgenden Neuerungen begegnet:
- Erschwerung des Rechtsvorschlags bei der Einrede

mangelnden neuen Vermögens (Einführung eines richterlichen
Bewilligungsverfahrens);

- verstärkte Mitwirkungspflicht des Schuldners in diesem Be-
willigungsverfahren;

- Wirtschaftliche Betrachtungsweise bezüglich des Begriffes
des neuen Vermögens.

Die Revisionsvorlage hält aber am Institut der Insolvenzer-
klärung grundsätzlich fest. Namentlich dem sozial benachtei-
ligten Schuldner soll die Möglichkeit der "Privatsanierung"
durch Konkurs erhalten bleiben.

12 Vorverfahren

121 Expertenkommission

Nachdem sich in den Jahren 1972 bis 1975 bereits eine Stu-
dienkommission unter dem Präsidium von Dr. Léon Straessle,
St. Gallen, mit der Frage einer Revision des SchKG befasst
hatte, erteilte das Eidgenössische Justiz- und Polizei-
departement (EJPD) am 3. Dezember 1976 einer Experten-
kommission den Auftrag, das SchKG im Lichte der hängigen
parlamentarischen Vorstösse sowie der Revisionsanliegen aus
Wissenschaft und Praxis zu überprüfen. Ende 1981 unter-
breitete die Expertenkommission dem EJPD ihren Vorentwurf und
ihren erläuternden Bericht. Die Expertenkommission setzte
sich wie folgt zusammen:
- Prof. Dr. Lutz Krauskopf, Stellvertretender Direktor des

Bundesamtes für Justiz, Bern (Präsident),
- Dr. Rolf Raschein, Bundesrichter, Lausanne (Vizepräsi-

dent) ,
- Prof. Dr. Kurt Amonn, Bern,
- Paul Angst, Stadtammann und Betreibungsbeamter, Präsident

der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der
Schwei z, Winterthur,
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Dr. Erich Bürgij a. Zivilgerichtspräsiderit, Basel,
Dr. Jean-François Egli, Bundesrichter, Lausanne,
Dr. Davide Gianinazzi, Rechtsanwalt und Notar, Lugano,
Hans-Ulrich Hardmeier, Rechtsanwalt, Zürich,
Fred Reusen, a. Betreibungs- und Konkursbeamter, a. Präsi-
dent der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der
Schweiz, Burgdorf,
Dr. Paul Kopp, Oberrichter, Luzern,
Heinz Küng+, Verband Schweizerischer Inkassotreuhand-
institute, Bern, '_
Dr. Karl Naegeli, a. Bundesgerichtsschreiber, Lausanne,
André Rime, a. Betreibungs- und Konkursbeamter, Gully (bis
24.2.1978),
René Suter, a. Betreibungsbeamter, Lausanne (seit
27.4.1978),
Prof. Dr. Hans Ulrich Walder, Zürich.

Als wichtigste Aenderungen schlug die Expertenkommission vor:
- Feste Besoldung der Betreibungs- und Konkursbeamten und

ihrer Stellvertreter, d.h. Abschaffung des Sportelwesens
(Art. 3) ;

- Einführung der primären Staatshaftung für alle Organe der
Zwangsvollstreckung, auch für die atypischen (Art. 5 ff.);

- Einheitliche Regelung des betreibungsrechtlichen Be-
schwerdeverfahrens auch vor den kantonalen Aufsichts-
behörden durch bundesgerichtliche Verordnung (Art. 15
Abs. 2);

- Feststellung der Nichtigkeit von Verfügungen (Art. 22) ;
- Festlegung der im summarischen Verfahren zu treffenden

Entscheide (Art. 25 Ziff. 2) ;
- bundesrechtliche Gerichtsstände für: nachträglichen

Rechtsvorschlag (Art. 77 Abs. 2), Rechtsöffnungsverfahren
(Art. 84 Abs. 1), Aufhebung bzw. Einstellung der
Betreibung (Art. 85), Widerspruchsklage (Art. 109),
Lastenbereinigungsklage (Art. 140 Abs. 3), Aussonderungs-
klage (Art. 242 Abs. 2), Kollokationsklage (Art. 250
Abs. 3), Einsprache im Arrest (Art. 278 Abs. 1),
Anfechtungsklage (Art. 289 Abs. 1), bestrittene Forde-
rungen im Nachlassverfahren (Art. 315 Abs. 1);

- Uebernahme der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 29.
April 1920 betreffend die öffentlichrechtlichen Folgen der
fruchtlosen Pfändung und des Konkurses (SR 284.1) ins
SchKG, d.h. Aufhebung des Spezialgesetzes (Art. 26);
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Neuregelung der gewerbsmässigen Vertretung von Gläubiger
und Schuldner (Art. 27) ;
konstitutive Wirkung der bundesrätlichen Genehmigung kan-
tonaler Ausführungsbestimmungen (Art. 29);
Wahrung, Verlängerung und Wiederherstellung von Fristen
(Art. 32 ff.);
Konkordanz der Betreibungsferien mit den Gerichtsferien
des Bundesgerichts (Art. 56);
detaillierte Regelung des Rechtsvorschlages (Art. 75);
zusätzliche negative Feststellungsklage (Art. 85 Abs. 2);
beschränkte Pfändbarkeit sämtlicher Erwerbssurrogate
(Art. 93) ;
Dauer und Revision der Einkommenspfändung (Art. 93
Abs. 2 und 3 ) ;
Verwertungsaufschub bis 12 Monate und Verzicht auf das Er-
fordernis der unverschuldeteten Bedrängnis (Art. 123
Abs. 1);
Verjährung von Verlustscheinsforderungen und Löschung
(Art. 149a bzw. 265) ;
Novenrecht im Rechtsmittelverfahren gegen das Konkurser-
kenntnis (Art. 174);
Neuregelung der Wirkungen des Konkurses auf Vertrags-
verhältnisse (Art. 212);
Straffung der Privilegienordnung (Art. 219 Abs. 4);
Wiederaufleben der Betreibungen nach Einstellung des Kon-
kurses (Art. 230);
summarisches Konkursverfahren auch bei Vorliegen einfacher
Verhältnisse (Art. 231);
Regelung des Zirkularbeschlusses (Art. 255a);
ausdrückliche Regelung des Arrests auf Vermögen aus-
ländischer Staaten (Art. 271a-271c);
Vereinfachung der Verteidigung des Schuldners und Dritter
gegen den Arrest durch einheitliches Einspracheverfahren
(Art. 278);
Verlängerung der Anfechtungsfristen ("période suspecte")
auf ein bzw. zwei Jahre (Art. 286 ff.);
neue Anfechtungsklage bezüglich Vereitelungshandlungen des
Schuldners, zu neuem Vermögen zu gelangen (Art. 288
Abs. 2);
Neugliederung des Nachlassvertragsrechts, Einführung vor-
sorglicher Massnahmen zur Erhaltung des Schuldnervermögens
(Art. 293 Abs. 2) und der Möglichkeit der Veräusserung und
Belastung von Grundstücken (Art. 298 Abs. 1).
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122 Vernehmlassungsverfahren

Am 7. April 1982 hat der Bundesrat das EJPD ermächtigt, das
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Alle Kantone, die im
Parlament vertretenen Parteien und die interessierten Organi-
sationen sind zur Stellungnahme eingeladen worden. Das Ver-
nehmlassungsverfahren hat bis April 1983 gedauert.

Grundsätzlich hat der Vorentwurf der Expertenkommission
Zustimmung gefunden. Insbesondere ist die Revisionsbe-
dürftigkeit des SchKG anerkannt und das Festhalten am
vertrauten System, d.h. die Beschränkung auf eine
Partialrevision begrüsst worden.

Hingegen sind namentlich folgende Vorschläge auf teilweise
Kritik gestossen:
- Abschaffung des Sportelwesens;
- primäre Staatshaftung auch für die atypischen Organe;
- bundesrechtliche Regelung des Beschwerdeverfahrens;
- Konkordanz der Betreibungsferien mit den Gerichtsferien

des Bundesgerichts ;
- neue negative Feststellungsklage (Art. 85a);
- beschränkte Pfändbarkeit von Leistungen der 1. Säule

(Art. 92 Ziff. 9);
- zu schuldnerfreundlicher Verwertungsaufschub (Art. 123);
- Verjährung der Verlustscheinsforderung ohne gleichzeitige

Verzinslichkeit (Art. 149a bzw. 265 SchKG);
- nachträglicher Rechtsvorschlag neu auch in der

Wechselbetreibung (Art. 178);
- Weiterziehungsmöglichkeit auch bezüglich des Konkurser-

kenntnisses in der Wechselbetreibung (Art. 189);
- ungenügende Erschwerung der Insolvenzerklärung (Art. 191);
- Aufhebung des Vertrages, den die Konkursverwaltung nicht

erfüllen will (Art. 212);
- Neuregelung der Geltendmachung der Verrechnung

(Art. 214a);
- einzelne Punkte der Privilegienordnung (die Straffung als

solche ist unbestritten);
- keine zeitliche Begrenzung der Einrede mangelnden neuen

Vermögens ;
- wirtschaftliche Betrachtungsweise bezüglich des neuen

Vermögens (Art. 265);
- einzelne Punkte des Arrestrechts (z.B. die vorgeschlagene

Sonderregelung für Verarrestierung von Vermögen fremder
Staaten);
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- einzelne Punkte des Nachlassvertragsrechts (z.B. fehlende
Regelung des Verhältnisses zum gesellschaftsrechtlichen
Konkursaufschub).

In der Vernehmlassung gewünscht worden sind ausserdem
Regelungen über:
- Löschung von Einträgen in den Betreibungsregistern;
- Unterstellung der Stiftung unter die Konkursbetreibung;
- zeitliche Begrenzung der privaten Lohnzession;
- vorprozessuale Vorlagepflicht für Beweismittel im Wider-

spruchsverfahren.

Bei der Ueberarbeitung des Vorentwurfs hat der Bundesrat
diesen Bedenken und Anregungen wo immer möglich und nötig
Rechnung getragen. Er konnte sich dabei auf die Erwägungen
einer Arbeitsgruppe stützen, die im wesentlichen aus den
Mitgliedern der erwähnten Expertenkommission bestand. Die
entsprechenden Ausführungen dazu finden sich jeweilen im
Besonderen Teil dieser Botschaft.

123 Abschreibung parlamentarischer Vorstösse

Die Teilrevision des SchKG erlaubt es, die folgenden parla-
mentarischen Vorstösse als gegenstandslos abzuschreiben:

123.1 Schutz der Arbeitnehmer beziehungsweise ihrer
Lohnforderungen

Hierher gehören das Postulat Schütz vom 24. September 1954
und die Motion Jelmini vom 20. Juni 1978 betreffend den Aus-
bau des Privilegs der Arbeitnehmerforderungen im Konkurs des
Arbeitgebers, sowie das Postulat Stadiin vom 24. September
1954, wonach in einer Betreibung aufgrund eines Konkurs-
verlustscheines die Einrede des mangelnden neuen Vermögens
ausgeschlossen werden soll, wenn es sich bei der Verlust-
scheinforderung um eine Lohnforderung handelt.
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123.11 Ausbau des Privilegs der Arbeitnehmerforderungen
im Konkurs des Arbeitgebers

Das Postulat Schütz ersucht den Bundesrat zu prüfen, ob Ar-
tikel 219 SchKG einer Revision zu unterziehen sei, um die
ungleichen Privilegierungsfristen für Lohnforderungen zu be-
seitigen und einheitlich auf ein Jahr festzulegen.

Seit Einreichung des Postulats ist Artikel 219 Absatz 4 Erste
Klasse SchKG durch Artikel 63 des Arbeitsgesetzes vom 13.
März 1964 (AS 1966 57; SR 822.11) revidiert worden. Die
Lohnforderungen sind nun allgemein für ein halbes Jahr privi-
legiert. Insoweit ist das Postulat bereits heute erfüllt.

Die Frage der Verlängerung der Privilegierungsfristen für
Lohnforderungen von sechs Monaten auf ein Jahr wurde im Rah-
men der vorliegenden Revision einlässlich geprüft und aus
folgenden Ueberlegungen abgelehnt: Die in Artikel 219 Absatz
4 SchKG enthaltenen Privilegien sollen auf das wirklich
Notwendige beschränkt werden. Das führt nicht nur zu einer
Reduzierung der privilegierten Forderungskategorien, sondern
es werden gleichzeitig auch die Vorrechte der ersten Klasse
einheitlich auf die in den letzten sechs Monaten vor
Konkurseröffnung entstandenen Ansprüche beschränkt. Denn
privilegierungswürdig sind allein der laufende Unterhalt und
nicht auf eine längere Zeit kapitalisierte Beitrags- und Un-
terstützungsforderungen. In diesem Zusammenhang ist auch auf
das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG; SR
837.0) hinzuweisen, welches in Artikel 51 ff. die Insolvenz-
entschädigung regelt. Auch die Insolvenzentschädigung hat zum
Zweck, dem Arbeitnehmer den laufenden Lebensunterhalt zu
sichern, deckt sie doch die Lohnforderungen für die letzten
drei Monate vor der Konkurseröffnung.

Die Motion Jelmini lädt den Bundesrat ein, in einem Entwurf
zur Revision des SchKG zu bestimmen, dass die Dauer eines
Prozess- oder Betreibungsverfahrens bei der Berechnung der
sechsmonatigen Frist für die Privilegierung der Forderungen
der Arbeitnehmer (Art. 219 Abs. 4 Erste Klasse Est. a SchKG)
nicht mitgezählt wird. Der vorliegende Gesetzesentwurf trägt
diesem Anliegen Rechnung und sieht in Absatz 5 der oben-
erwähnten Bestimmung unter anderem vor, dass bei der Be-
rechnung der Frist von sechs Monaten die Dauer eines Pro-
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zesses über die Forderung nicht mitgerechnet wird. Dagegen
wird auf eine analoge Regelung für das Betreibungsverfahren,
respektive die Einleitung der Betreibung verzichtet. Das
Einleitungsverfahren zeichnet sich durch kurze Fristen aus,
und es liegt überdies in der Hand des betreibenden
Arbeitnehmers, das Verfahren voranzutreiben, wenn der
betriebene Arbeitgeber gegen den Zahlungsbefehl Rechts-
vorschlag erhoben hat. Das Verfahren zur Beseitigung des
Rechtsvorschlags (ordentlicher Zivilprozess oder Rechtsöff-
nungsverfahren) wird dann als Prozessverfahren von der neuen
Regelung erfasst.

123.12 Einschränkung der Einrede des mangelnden neuen
Vermögens

Das Postulat Stadiin ersucht den Bundesrat um eine Aenderung
von Artikel 265 Absatz 2 SchKG in dem Sinne, dass die Einrede
des mangelnden neuen Vermögens in einer Betreibung gestützt
auf einen Konkursverlustschein ausgeschlossen sein soll, wenn
dem Verlustschein eine Lohnforderung nach Artikel 219 Absatz
4 Erste Klasse SchKG zugrundeliegt.

Die geltende Regelung, wonach der Schuldner in einer Be-
treibung gestützt auf einen Konkursverlustschein die Einrede
des mangelnden neuen Vermögens erheben kann, hat in der
Praxis in nicht wenigen Fällen zu stossenden Ergebnissen
geführt. Aus diesem Grund hat schon die Expertenkommission
vorgeschlagen, den Begriff des neuen Vermögens weiter zu
fassen, und es wurde im Text des Vorentwurfes festgelegt,
dass eine neue Betreibung nicht nur angehoben werden kann,
wenn der Schuldner unmittelbar zu neuem Vermögen gekommen
ist, sondern auch dann, wenn er wirtschaftlich über neues
Vermögen verfügt. Damit soll dem Schuldner verunmöglicht
werden, sein Vermögen auf Dritte zu verschieben und dadurch
seine früheren Konkursgläubiger zu prellen. Das heisst
indessen nicht, dass er auf das betreibungsrechtliche Exi-
stenzminimum verwiesen würde. Nach wie vor soll er nach einem
Konkurs Anspruch auf eine standesgemässe Lebensführung haben;
er soll sich sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer
Hinsicht erholen können. An dieser schon bei Inkrafttreten
des SchKG geltenden Idee soll nichts geändert werden.
Aufgrund der kritischen Aeusserungen im Vernehmlassungs-
verfahren baut der Entwurf den Schutz des Gläubigers in
diesem Bereich noch weiter aus, und es wird nun im Zusam-
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menhang mit der Einrede des mangelnden 'Vermögens ein der
Wechselbetreibung ähnliches Verfahren vorgesehen. Danach muss
der Rechtsvorschlag in einer Betreibung, die gestützt auf
einen Konkursverlustschein eingeleitet wird, vom Richter be-
willigt werden. Dieser Entscheid ist im summarischen
Verfahren zu treffen. Der Schuldner muss in diesem Verfahren
seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darlegen und
glaubhaft machen, dass er nicht zu neuem Vermögen gekommen
ist und auch wirtschaftlich nicht über solches verfügt. Damit
wird der Gläubiger, der nach geltendem Recht oft nicht in der
Lage ist, den Beweis für das Vorliegen neuen Vermögens zu
erbringen, bis zu einem gewissen Grade entlastet. Ist der
Gläubiger oder der Schuldner mit dem Entscheid über die
Bewilligung oder die Verweigerung des Rechtsvorschlages nicht
einverstanden, so kann er innert 20 Tagen seit der Eröffnung
des Entscheides auf dem ordentlichen Prozessweg beim Richter
des Betreibungsortes Klage einreichen. Ueber diese Klage wird
im beschleunigten Verfahren entschieden (Art. 265a SchKG-
Entwurf).

Die Erweiterung des Begriffs des neuen Vermögens sowie das
neue zweistufige Verfahren für die Bewilligung des Rechts-
vorschlages bezwecken ganz allgemein eine Besserstellung der
Gläubiger, die aufgrund eines Konkursverlustscheines be-
treiben. Es werden also auch die Gläubiger von Lohnforde-
rungen bessergestellt. In diesem Sinne drängt sich der
Ausschluss der Einrede des mangelnden neuen Vermögens für
bestimmte Kategorien von Verlustscheinforderungen nicht auf.
Dies umsoweniger, als das Privileg für Lohnforderungen in
Artikel 219 Absatz 4 Erste Klasse SchKG zusätzlich verstärkt
wird und seit 1982 ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung
besteht. Die vom Postulat geforderte Sonderregelung würde im
übrigen den Gläubigern von Lohnforderungen wenig helfen, da
der konkursite Arbeitgeber für seine Unternehmung in den
meisten Fällen die Rechtsform der Aktiengesellschaft gewählt
haben wird. Die Aktiengesellschaft wird mit dem Konkurs auf-
gelöst und kann damit ohnehin nicht mehr belangt werden. Die
gegen sie ausgestellten Verlustscheine sind damit wertlos.
Schon aus diesem Grunde erscheint es sinnvoller, den Schutz
der Gläubiger von Lohnforderungen bereits während des Kon-
kursverfahrens auszubauen.
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123.2 Verbesserter Schutz der Forderungen von
Vorsorgeeinrichtungen im Konkurs

Das Postulat Morel vom 13. Dezember 1977 lädt den Bundesrat
ein, Artikel 219 Absatz 4 SchKG zu revidieren und festzule-
gen, dass die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen
(geltender Est. e der Zweiten Klasse) nicht wie bisher als
Forderungen der zweiten, sondern der ersten Klasse aufge-
führt werden.

In seiner Antwort auf das Postulat Morel hat der Bundesrat
seinerzeit darauf hingewiesen, dass ein wirksamer Schutz der
Arbeitnehmer hinsichtlich der in Frage stehenden Vorsorge-
leistungen wohl nur erreicht werden kann, wenn Massnahmen zum
Schutz der Investitionen der Vorsorgeeinrichtungen schon in
einem viel früheren Stadium - und nicht erst im Konkurs des
Arbeitgebers - Platz greifen. Solche Massnahmen sollten im
Rahmen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die beruf-
liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR
831.40) getroffen werden. Dieses Bundesgesetz ist in der
Zwischenzeit in Kraft getreten und statuiert Grundsätze der
Vermögensverwaltung (vgl. Art. 71 BVG), die in der Verordnung
vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2; SR 831.441.1)
präzisiert werden (vgl. Art. 49 ff. BW 2). Darüberhinaus
wurde im BVG eine Auffangeinrichtung geschaffen, die die bei
einer Vorsorgeeinrichtung allfällig entstehenden Verluste
abdecken soll (vgl. Art. 56 BVG), indem die gesetzlichen
Leistungen zahlungsunfähig gewordener Vorsorgeeinrichtungen
sichergestellt werden.

Aufgrund der Regelung im BVG werden die Arbeitnehmer im Be-
reich der obligatorischen beruflichen Vorsorge selbst bei
Zahlungsunfähigkeit und damit auch im Konkurs der Vorsorge-
einrichtung keine Verluste erleiden.

Aus den dargelegten Gründen und insbesondere wegen der gut
ausgebauten Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und die
Auffangeinrichtung im BVG verzichtet der vorliegende Entwurf
grundsätzlich auf die Privilegierung der Forderungen von Vor-
sorgeeinrichtungen im SchKG. Im Interesse der Versicherten
bleiben freilich die Beitragsforderungen der Pensionskasse
gegen die angeschlossenen Arbeitgeber im nichtobligatorischen
Bereich privilegiert (Art. 219 Abs. 4 Erste Säule, Bst. b).
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123.3 Unpfändbarkeit von Alimentenvorschüssen

Das Postulat Gloor vom 19. Juni 1979 lädt den Bundesrat ein,
Artikel 92 SchKG durch Aufnahme einer Ziffer 13 zu ergänzen,
die bestimmt, dass Alimentenvorschüsse der Kantone zugunsten
von Personen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
befinden, unpfändbar sind.

In der Form eines unechten Vorbehaltes des kantonalen öf-
fentlichen Rechts lädt Artikel 293 Absatz 2 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) die Kantone
ein, die Unterhaltsforderungen von Kindern zu bevorschussen,
deren Eltern ihrer Zahlungspflicht nicht nachkommen. Es wird
damit bezweckt, dem Kind, beziehungsweise seinem gesetzlichen
Vertreter (in den meisten Fällen ist dies die alleinstehende
Mutter) die Kosten und Umtriebe des Alimenteninkassos zu
ersparen, einen regelmässigen Zahlungseingang zu sichern und
die Risiken der Uneinbringlichkeit der Forderungen
abzunehmen. Schon vor dem Inkrafttreten des neuen
Kindesrechts hatte die Stadt Zürich die Inkassohilfe und die
Alimentenbevorschussung verwirklicht, und es sind ihr seither
andere Gemeinden und zahlreiche Kantone gefolgt.

In der Regel wird in diesen gesetzlichen Bestimmungen ledig-
lich die Bevorschussung von Alimenten vorgesehen, welche un-
mündigen Kindern zustehen, doch sind die Kantone selbstver-
ständlich frei, auch andere Unterhaltsansprüche zu berück-
sichtigen. So hat etwa der Kanton Waadt durch Gesetz vom 25.
Mai 1977 auch die Unterhaltsansprüche einbezogen, welche ei-
nem Ehegatten infolge Scheidung, Trennung oder Aufhebung des
gemeinsamen Haushaltes zustehen. Allen Regelungen gemeinsam
ist, dass die AIimfentenforderung nicht ohne weiteres in vol-
lem Umfang bevorschusst wird, sondern nur insoweit, als sie
zur Deckung des Lebensunterhaltes des Alimentengläubigers
notwendig ist. Dieser Grundsatz wird gelegentlich durch
Richtlinien konkretisiert, welche die monatlichen Vorschüsse
betragsmässig begrenzen; die Richtlinien des Kantons Waadt
setzen daneben generelle Einkommensgrenzen fest.

Die Bestimmungen über die Unpfändbarkeit;und die beschränkte
Pfändbarkeit, im wesentlichen in den Artikeln 92 und 93 SchKG
enthalten, sorgen dafür, dass dem Schuldner all das belassen
wird, dessen er und seine Familie zu einer normalen
Lebensführung bedürfen. Gesetz und Praxis haben sich im Laufe
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der Zeit stark zugunsten des Schuldners entwickelt, und das
Bild des von seinen Gläubigern aller Mittel entblössten Be-
triebenen dürfte endgültig der Vergangenheit angehören.
Sodann darf insbesondere bei der Einkommenspfändung - das
Bundesgericht hat diesen Grundsatz in seiner Rechtsprechung
mehrfach betont - das Existenzminimum des Schuldners und
seiner Familie nicht schematisch festgesetzt werden, sondern
es ist auf die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls
Rücksicht zu nehmen. Der Schuldner und seine Familie sollen
in keiner Hinsicht unbillige Entbehrungen erleiden. Die
Zielsetzung der Bestimmungen über die Pfändung ist somit
derjenigen über die Sozialleistungen weitgehend angeglichen.

AIimentenforderungen eines Kindes - und nur solche werden in
der Regel, wie oben dargelegt, vom Gemeinwesen bevorschusst -
können in einer gegen den gesetzlichen Vertreter des Kindes
gerichteten Betreibung nicht gepfändet werden. Eine Pfändung
käme lediglich in Frage, wenn das Kind selber als Schuldner
betrieben wäre, was höchst selten der Fall sein dürfte. Und
wenn auch die dem Kind geschuldeten Alimente bisweilen seinen
Notbedarf übersteigen könnten, so dürfte dies bei den darauf
ausgerichteten Vorschüssen in der Regel nicht der Fall sein.
Die Frage der Pfändbarkeit oder Unpfändbarkeit spielt deshalb
keine Rolle.

Auch die dem gesetzlichen Vertreter selber ausgerichteten
Vorschüsse dürften kaum je den Notbedarf überschreiten. Die
Richtlinien des Kantons Waadt sehen beispielsweise monatliche
Höchstbeträge vor, die weit unter dem betreibungsrechtlichen
Existenzminimum liegen.

Die Unpfändbarkeit der Alimentenvorschüsse wäre aber noch aus
einem anderen Grund von bloss theoretischer Bedeutung: auch
unpfändbares Einkommen wird bei der Festsetzung des betrei-
bungsrechtlichen Notbedarfs mitberücksichtigt, indem ander-
weitiges Einkommen so weit pfändbar ist, als es den durch das
unpfändbare Einkommen nicht gedeckten Teil des Notbedarfs
übersteigt. Die Unpfändbarkeit von Einkommen kann sich des-
halb für den Schuldner praktisch nur dann auswirken, wenn
dieses Einkommen allein den Notbedarf übersteigt. Doch gerade
in diesem Fall stellt sich das Problem der rechtsungleichen
Behandlung der Schuldner im Betreibungsverfahren. Dem
Alimentengläubiger, dessen Ansprüche freiwillig erfüllt
werden oder der das Inkasso selber, ohne Mithilfe des Staates
besorgt, würde ein kleinerer Betrag als unpfändbar belassen
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als demjenigen, dessen Ansprüche beyorschusst werden. Eine
Rechtfertigung für diese ungleiche Behandlung liesse sich
schwerlich finden.

Aus diesen Gründen wird auf eine Sonderregelung für Aliraen-
tenvorschüsse verzichtet.

123.4 Aufschub der Betreibung bei Arbeitslosigkeit

Das Postulat Nanchen vom 17. Dezember 1975 ersucht den Bun-
desrat, das SchKG wenn möglich so zu ändern, dass die Be-
treibung derjenigen Schuldner, die ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen können, aufge-
schoben wird, falls sie ohne eigenes Verschulden arbeitslos
geworden sind.

Mit der Einführung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes im
Jahre 1982 erscheint eine Sonderregelung über den Rechts-
stillstand bei Arbeitslosigkeit in den Artikeln 56 ff. SchKG
nicht mehr notwendig. Die Leistungen der Arbeitslosenversi-
cherung sind derart, dass bei bescheidener Einschränkung der
Lebensgewohnheiten die ordentlichen Unterhaltskosten ohne
weiteres bestritten werden können. Dem Arbeitslosen darf
sicher zugemutet werden, dass er sich in seinen Ansprüchen
unter Umständen etwas bescheidet. Nachdem die Praxis zeigt,
dass selbst bei Bezug von Arbeitslosenunterstützung Lohn-
pfändungen möglich sind, darf als erwiesen gelten, dass die
von der Arbeitslosenversicherung geleisteten Beiträge zum
Teil erheblich über dem Existenzminimum liegen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Ent-
wurf die Frist für den Verwertungsaufschub in Artikel 123
Absatz l SchKG von sieben auf zwölf Monate verlängert wird.
Die Fristverlängerung soll mit dazu beitragen, dass Schuld-
ner, die unverschuldet in finanzielle Bedrängung geraten,
jedoch zahlungswillig sind, die Verwertung durch angemessene
Ratenzahlungen verhindern können. Die Schaffung einer Bestim-
mung, die für die Arbeitslosen einen generellen Rechtsstill-
stand vorsähe, würde gerade diesen Schuldnern wenig helfen.
So würde damit unter Umständen das chronische Schuldenmachen
gefördert, da der Arbeitslose nicht betrieben werden könnte.
Derartige neue Verpflichtungen und die bereits bestehenden
Verbindlichkeiten würden die finanzielle Lage des Schuldners
noch verschlimmern, indem bis zu einer neuen Arbeitsaufnahme
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ein Schuldenberg enstehen würde, den der Schuldner innert
nützlicher Frist gar nicht abtragen könnte.

123.5 Lohnzession und Lohnpfändung

Das Postulat Ganz vom 18. September 1973 beauftragt den Bun-
desrat, gesetzliche Bestimmungen zu unterbreiten, welche bei
Konkurrenz von privaten Lohnzessionen und Lohnpfändungen ge-
mäss SchKG den letztern den Vorrang gewähren und das Insti-
tut der p'rivaten Lohnzession quantitativ und zeitlich ein-
schränken sollen.

Die Forderung nach einer quantitativen und zeitlichen Ein-
schränkung der Lohnzession gehört nicht zur Thematik des
SchKG, denn es handelt sich um eine Frage des materiellen
Zivilrechts. In diesem Zusammenhang ist auf die Aenderung des
Obligationenrechts vom 14. Dezember 1990 hinzuweisen, wonach
die Lohnzession nur noch zur Sicherung familienrechtlicher
Unterhalts- und Unterstützungspflichten zulässig ist (BB1
2990 III 1783). Die Aenderung von Artikel 325 OR geht auf die
parlamentarische Initiative Eggli vom 10. Dezember 1986
zurück, die einen generellen Ausschluss der Lohnzession
verlangt hatte (siehe Bericht der Petitions- und Gewähr-
leistungskommission des Nationalrates, BB1 1989 III 1233, und
Stellungnahme des Bundesrates, BB1 1990 I 120).

2 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln

20l Allgemeine Bestimmungen

Für die Allgemeinen Bestimmungen, die den Vorschriften über
die einzelnen Betreibungsarten vorangestellt sind, bringt die
Revision einige grundlegende Neuerungen mit sich. Zu denken
ist dabei insbesondere an:

die feste Besoldung von Betreibungs- und Konkursbeamten
(Art. 3);

- die direkte Staatshaftung für fehlerhaftes Verhalten von
Organen der Zwangsvollstreckung (Art. 5);

- die Neuregelung des Einsichtsrechts in betreibungs- und
konkursamtliche Register (Art. 8a);

- die Grundsätze für das Beschwerdeverfahren vor der Auf-
sichtsbehörde (Art. 20a).
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201.1 organisation

201.11 Betreibungs- und Konkursämter

Artikel 2

An der Zuständigkeit der Kantone, die Betreibungs- und Kon-
kursämter zu organisieren, wird grundsätzlich nichts geän-
dert. Hingegen werden aus Gründen der Systematik und Ueber-
sichtlichkeit die geltenden Artikel 2, 3 und 4 in einem
Artikel zusammengefasst. Als einzige Neuerung ist in Absatz 3
vorgesehen, dass auch für den Konkursbeamten ein Stellver-
treter bezeichnet werden muss.

Artikel 3

Diese Vorschrift ist neu. Sie bestimmt, dass die Betreibungs-
und Konkursbeamten sowie ihre Stellvertreter fest zu besolden
sind. Heute herrscht in bezug auf die Honorierung keine Ein-
heitlichkeit. Die meisten Kantone wenden das sogenannte Spor-
telsystem an. Danach bezieht der Beamte als Lohn die für jede
einzelne Verrichtung im Gebührentarif festgesetzten Beträge.
In der Vernehmlassung wurde verschiedentlich geltend gemacht,
die vorgeschlagene Abschaffung des Sportelsystems stelle
einen Eingriff in die kantonale Organisationshoheit dar. Auch
entspreche das Sportelsystem historischen, soziologischen und
politischen Gegebenheiten sowie kantonaler Tradition. Eine
feste Besoldung würde die Kantone überdies dazu zwingen,
grössere Betreibungskreise zu schaffen, was in vielen
Kantonen zu finanziellen und organisatorischen Problemen
führen würde.

Diese Einwände ändern nichts daran, dass das Sportelsystem
nicht mehr zeitgemäss ist. Es besteht kein Grund, die
Betreibungs- und Konkursbeamten besoldungsmässig anders zu
behandeln als andere kantonale Beamte. Der Entschädigung ei-
nes Beamten entsprechend seinen Amtshandlungen haftet über-
dies etwas Unwürdiges an (so schon Fritzsche, Bd I, S. 37).
Ein Beamter hat die Pflichten zu erfüllen, die sein Amt mit
sich bringt. Tut er dies, so verdient er seinen Lohn unab-
hängig von der Anzahl der Amtshandlungen, die er vornimmt.
Das Sportelsystem verleitet in diesem Sinne höchstens zu den
als "Gebührenschindereien" bekannten Missbräuchen. Gerade der
Gedanke, derartigen Missbräuchen vorzubeugen und für eine
einheitliche Anwendung des Schuldbetreibungs- und Konkurs-
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rechtes zu sorgen, rechtfertigt denn auch den Eingriff in die
kantonale Organisationshoheit. Schuldbetreibungen und Kon-
kurse sollen gesamtschweizerisch von fest besoldeten Beamten
durchgeführt werden. Das System der festen Besoldung zwingt
die Kantone keineswegs, grössere Betreibungs- und Konkurs-
kreise zu schaffen. Dies träfe allenfalls dann zu, wenn man
die Kantone gleichzeitig mit der Einführung der festen
Besoldung verpflichten würde, das Amt des Betreibungs- und
Konkursbeamten als Vollamt auszugestalten. Gerade darauf wird
aber mit Rücksicht auf die ländlichen Gebiete verzichtet. Die
Kantone sind somit nach wie vor frei, die Betreibungs- und
Konkursämter mit anderen Aemtern, wie etwa dem Handelsre-
gister oder dem Grundbuchamt, zu kombinieren oder dem Beamten
neben seiner Arbeit als Betreibungs- oder Konkursbeamter noch
eine andere Tätigkeit zu gestatten.

201.12 Rechtshilfe

Artikel 4

Diese Bestimmung ist neu. Eine allgemeine Pflicht zur gegen-
seitigen Rechtshilfe in Betreibungs- und Konkursverfahren
war bisher, obwohl seit langem Praxis, im Gesetz nirgends
enthalten. Im Vernehmlassungsverfahren wurde deshalb
allgemein begrüsst, dass die neue Vorschrift Klarheit
schafft.

Absatz l legt die Pflicht der Betreibungs- und Konkursämter,
sich gegenseitig Rechtshilfe zu leisten, ausdrücklich fest.
Gleichzeitig bestimmt er, dass auch ausseramtliche Konkurs-
verwaltungen, Sachwalter und Liquidatoren eines anderen
Kreises um die Vornahme von Amtshandlungen ersuchen können.

Absatz 2 erlaubt den Betreibungs- und Konkursämtern, den
ausseramtlichen Konkursverwaltungen, den Sachwaltern und Li-
quidatoren, zur Vereinfachung des Verfahrens ausserhalb ihres
Kreises tätig zu werden, anstatt nach Absatz l um Rechtshilfe
nachzusuchen. Erforderlich ist jedoch die Zustimmung des
örtlich zuständigen Amtes. Einzelne Amtshandlungen sind dem
örtlich zuständigen Amt vorbehalten; sie sind im zweiten Satz
abschliessend aufgezählt. Es sind alles Amtshandlungen, worin
sich der staatliche Zwang dem Betroffenen am unmittelbarsten
zeigt.
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201.13 Haftung

Artikel 5

Die vorgeschlagene Neuregelung der Staatshaftung ist
grundlegend. Die subsidiäre Staatshaftung des geltenden
Rechts - subsidiär hinter der Verschuldenshaftung des
Funktionärs - hat dem Geschädigten keinen befriedigenden
Schutz geboten. Im Vorentwurf wurde sie deshalb durch eine
primäre und kausale Staatshaftung ersetzt. Damit wird zweier-
lei erreicht: erstens wird der Geschädigte beweisrechtlich
entlastet (der Verschuldensnachweis entfällt), und zweitens
wird ihm ein zweiter Prozess erspart, um gegebenenfalls zum
vollen Schadenausgleich zu kommen. Die neukonzipierte Staats-
haftung wird sodann auf sämtliche Organe und Behörden aus-
gedehnt, die mit Vollstreckungsaufgaben betraut sind. Der
Staat soll also grundsätzlich auch für atypische Organe
haften, nämlich für die ausseramtlichen Konkursverwaltungen,
die Sachwalter und Liquidatoren. Leitgedanke der Revision des
Haftungsrechts ist demnach die Verstärkung des Schutzes des
Geschädigten.

Dieser Neuregelung ist im Vernehmlassungsverfahren nur ver-
einzelt Widerstand erwachsen. Namentlich die direkte Haftung
des Staates für die genannten atypischen ; Organe, auf deren
Auswahl er ja keinen Einfluss hat, ist teilweise kritisiert
worden. Trotzdem hält der Bundesrat am Konzept des Vorent-
wurfs fest. Mit der primären und kausalen Staatshaftung
folgt er dem Modell einer modernen Haftungsordnung, wie sie
sich schon in zahlreichen Kantonen eingespielt hat. Und das
Einstehen des Staates auch für atypische Organe ist nur
folgerichtig: wo das Gemeinwesen staatliche Aufgaben an
Dritte delegiert, kann es sich weder der Aufsicht noch der
Verantwortung entschlagen. Seine fiskalischen Interessen
wahrt der Staat auf dem Wege des Regresses und mittels
Sicherheitsleistungen (vgl. Art. 6).

Absatz l führt die primäre und kausale Staatshaftung im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ein. ,Die Aufzählung ist
abschliessend. Demnach haftet der Staat nicht für Handlungen
der Gläubigerversammlung oder des Gläubigerausschusses, ob-
wohl an sich beide ebenfalls Amtshandlungen verrichten. Da-
gegen hat neu der Staat kraft Bundesrechts auch für
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widerrechtliche Handlungen seiner Gerichts- und Aufsichts-
behörden in Zwangsvollstreckungssachen direkt einzustehen.

In die primäre Staatshaftung einbezogen werden auch die
Hilfspersonen. Andernfalls könnten sich insbesondere dann
Unklarheiten ergeben, wenn diese Personen nicht dem Beam-
tenrecht unterstehen. Dies trifft beispielsweise auf Experten
zu, die mit der Schätzung von Kunstgegenständen oder mit de-
ren Verwertung betraut werden. Schliesslich haftet der Staat
direkt auch für Handlungen der Polizei.

Absatz 2 macht die primäre, kausale Staatshaftung zur
exklusiven. Der Geschädigte kann ausschliesslich gegen den
Staat selbst, nicht aber gegen den schädigenden Funktionär
vorgehen. Die Regel entspricht derjenigen des Bundesgesetzes
vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes
sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (VG; Art. 3 Abs.
3; SR 170.32).

Im Gegensatz zum Vorentwurf wird in Absatz 3 nur eine einzige
Zuständigkeitsvorschrift vorgesehen. Sie bezweckt, dem Ge-
schädigten auch dann ein unabhängiges Gericht zu gewähr-
leisten, wenn die Staatshaftung bezüglich oberer kantonaler
Gerichts- und Aufsichtsbehörden angerufen wird. Das Verfahren
richtet sich nach dem Bundesgesetz über den Bundeszivil-
prozess (BZP; SR 273).

Artikel 6

Absatz l regelt das Rückgriffsrecht des Staates gleich wie
Artikel 7 des Verantwortlichkeitsgesetzes des Bundes (SR
170.32). Rückgriff kann also nur auf Personen genommen
werden, die den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig ver-
ursacht haben. Verzichtet wird auf das im geltenden Recht
enthaltene Rückgriffsrecht des Kantons auf den Wahlkreis
(vgl. Art. 6 Abs. 2 SchKG).

Der Kanton haftet neu auch für Handlungen ausseramtlicher
Konkursverwalter, Sachwalter und Liquidatoren direkt, obwohl
die Möglichkeit der Einflussnahme auf ihre Ernennung
beschränkt ist. Als Ausgleich ermächtigt Absatz 2 die
Kantone, von diesen Personen Sicherheitsleistungen zu
verlangen. Im Vernehmlassungsverfahren ist die Neuerung
allerdings verschiedentlich kritisiert worden. Insbesondere
ist darauf hingewiesen worden, dass es an sich schon
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schwierig sei, ausserhalb der Verwaltung Personen zu finden,
die bereit seien, zwangsvollstreckungsrechtliche Aufgaben zu
übernehmen. Mit der Einführung der Sicherheitsleistung für
diese Personen könne sich dies noch verstärken. Dem ist ent-
gegenzuhalten, dass die Kantone ja nicht verpflichtet, son-
dern nur berechtigt sind, eine Sicherheitsleistung zu ver-
langen.

Auf die Möglichkeit einer Sicherheitsleistungspflicht von
Beamten und Angestellten der Betreibungs- und Konkursämter,
wie sie das geltende Recht vorsieht, wird entsprechend
modernen Staatshaftungsgesetzen verzichtet. Diese Personen
verfügen über einen Lohn, der nötigenfalls bei einem Rück-
griff als Haftungssubstrat dienen kann.

Artikel 7

Die Regelung der Verjährung bleibt materiell unverändert.

Absatz 2. der mit Artikel 21 des Verantwortlichkeitsgesetzes
des Bundes (SR 170.32) übereinstimmt, ist neu. Mit der Ein-
führung der erweiterten Staatshaftung und der damit verbun-
denen Aenderung des Rückgriffrechts soll auch die Verjährung
von Rückgriffsforderungen geregelt werden.

Angesichts des neuen Artikels 7a kann der geltende Absatz 2
gestrichen werden.

Artikel 7a

Diese Bestimmung ist neu. Der Vorentwurf der Expertenkommis-
sion sah in Artikel 5 Absatz 3 vor, dass> soweit das SchKG
keine besonderen Vorschriften über die Haftung enthält, das
Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes anwendbar ist. Diese
Regelung ist im Vernehmlassungsverfahren kritisiert worden.
Gefordert worden ist insbesondere, dass subsidiär nicht die
Verfahrensvorschriften des eidgenössischen Haftungsrechts,
sondern jene des kantonalen Rechts herangezogen werden.
Diesem Anliegen trägt die vorliegende Neuformulierung Rech-
nung: sie begnügt sich mit einem materiellrechtlichen Ver-
weis, schweigt sich aber über das Verfahren aus. Dieses
bleibt Sache des kantonalen Rechts. In Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen wird somit lediglich das materielle Staats-
haftungsrecht bundesrechtlich geregelt. Wo das SchKG keine
materiellrechtliche Antwort gibt, ist kraft der neuen Verwei-
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sungsnorm das Obligationenrecht (SR 220) heranzuziehen. In
bezug auf das Verfahren gibt lediglich Artikel 5 Absatz 3 des
vorliegenden Entwurfs eine Vorgabe.

201.14 Protokolle und Register

Wesentlich ist die Neuerung des Einsichtsrechts, die zunächst
im Ueberblick vorgestellt wird.

Die Meinungen zu Voraussetzungen und Umfang des Einsichts-
rechts gehen heute weit auseinander. Während die eine Seite
fordert, die Betreibungsregister seien vorbehaltlos zu öff-
nen, verlangt die andere Seite Diskretion aufgrund von
Erwägungen des Datenschutzes und des Persönlichkeitsrechts.
Der Vorschlag des Bundesrates versucht, beide Standpunkte
gleichermassen zu berücksichtigen: einerseits lockert er die
Voraussetzungen des Einsichtsrechts (Art. 8a Abs. 1) , ande-
rerseits findet auch der Datenschutz die ihm längst gebüh-
rende Berücksichtigung (Art. 8a Abs. 2 und 3).

Hinsichtlich der Lockerung der Voraussetzungen des Einsichts-
rechts folgt der Bundesrat dem Vorentwurf der Experten, der
seinerseits die einschlägige Rechtsprechung des Bundesge-
richts kodifiziert. Artikel 8a Absätze 2 und 3 dagegen sind
grundsätzlich neu. Sie tragen dem Datenschutz Rechnung und
beschränken das Einsichtsrecht sowohl umfangmässig wie zeit-
lich. Schon der Vorentwurf der Experten hatte Anliegen des
Datenschutzes punktuell berücksichtigt (Art. 149a Abs. 3, 265
Abs. 2 VE) . Der Vorschlag des Bundesrates konnte deshalb von
der Lösung der Experten ausgehen; er führt jedoch insofern
einen Schritt weiter, als er in bezug auf die Beschränkungen
des Einsichtsrechts allgemeine Regeln formuliert. Sie lassen
sich auf folgende grundsätzliche Erwägungen zurückführen:

Eine Regelung des Einsichtsrechts hat sich am Zweck der Be-
treibungsregister zu orientieren. Wie bisher soll die Regi-
sterführung in erster Linie die Verrichtungen der Aemter do-
kumentieren (Art. 8 Abs. 1). Diese Funktion ist, weil selbst-
verständlich, wenig spektakulär. Vielmehr steht heute eine
ganz andere Funktion im Vordergrund. Aufgrund ihres Inhalts
bieten sich die Register faktisch als Dokument über Zah-
lungsmoral, Zahlungsgepflogenheiten und -möglichkeiten der
verzeichneten Personen an. Damit werden sie ein Instrument
des Vermögensschutzes (sog. Kreditschutz) für künftige
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Gläubiger und Geschäftspartner. Das SchKG anerkennt diese
Registerfunktion auch in Zukunft, indem es dem Interessierten
ein Einsichtsrecht vermittelt.

Eine zuverlässige Auskunftspraxis liegt auch im Gesamtinte-
resse der Volkswirtschaft, da sie Verlustgeschäften entgegen-
wirkt. Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, dass das SchKG
mit dieser Motivation eigentlich fremde, fast wirtschafts-
politische oder doch wirtschaftspolizeirechtliche Aufgaben
wahrnimmt. Als Polizeigut geschützt werden soll das Vermögen
des zukünftigen Vertragspartners, als polizeirechtliches In-
strument dazu dient die amtliche Registerauskunft. Es ist dem
SchKG allerdings nicht verwehrt, auch polizeirechtliche
Gesichtspunkte zu verwirklichen. Dabei hat es sich aber von
den anerkannten polizeirechtlichen Grundsätzen leiten zu
lassen.

Die Auskunftserteilung über die finanzielle Situation oder
die Zahlungsgepflogenheiten der verzeichneten Personen trifft
deren wirtschaftlichen Ruf, also einen Bestandteil ihrer
rechtlich geschützten Persönlichkeit. Ihr Kredit leidet, was
im Rechtsalltag vor allem bei engen Marktverhältnissen (z.B.
Wohnungsmarkt) mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden sein
kann.

Eine auf Vermögensschutz verpflichtete Auskunftserteilung
muss deshalb im Grundsatz auf Einträge beschränkt sein, die
einschlägige Gefährdungssachverhalte zuverlässig und zutref-
fend offenlegen. Der Sachverhalt muss eine wesentliche Ge-
fährdung für das Vermögen eines künftigen Geschäftspartners
dokumentieren, denn die Auskunftserteilung kann mit erheb-
lichen Nachteilen für die verzeichnete Person verbunden sein.
Eine solche wesentliche Gefährdung liegt namentlich vor, wenn
gegen den Schuldner Verlustscheine bestehen, sodann auch bei
ausgeprägter Renitenz des Schuldners (er lässt beispiels-
weise das gesamte Vollstreckungsverfahren über sich ergehen,
bevor der Gläubiger voll befriedigt werden kann).

Von diesem Grundsatz - Auskunftserteilung nur über wesent-
liche, zutreffende Gefährdungssachverhalte - werden aller-
dings die laufenden Betreibungen ausgenommen. Diese Ausnahme
geht an sich weit, denn noch steht ja nicht fest, ob man es
tatsächlich mit einem "gefährlichen" (z.B. insolventen)
Schuldner zu tun hat. Nicht einmal die "Rechtmässigkeit" der
Betreibung ist erwiesen. Sie kann an formellen Mängeln
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leiden, sogar nichtig sein oder der materiellen causa
entbehren. Unter Umständen wird demnach zu Unrecht in den
Kredit des Verzeichneten eingegriffen. Trotz dieser Bedenken
hält der Revisionsentwurf an der Auskunftserteilung über
laufende Betreibungen fest, denn hängige Verfahren sind in
einem Rechtsstaat grundsätzlich öffentlich und dem hin-
reichend interessierten Dritten damit zugänglich.

Die heutige Auskunftspraxis der Betreibungsämter versucht,
die Beeinträchtigung des Leumunds des Verzeichneten zu mil-
dern, indem sie das Schicksal der eingetragenen Betreibung
grundsätzlich ebenfalls mitteilt. Indessen lassen sich
Nachteile für den Betroffenen dadurch nicht immer vermeiden.
Dies kann ausgesprochen stossend sein. Zu denken ist
namentlich an die Fälle, wo der Betriebene das Zwangsvoll-
streckungsverfahren mit einem Rechtsbehelf (Klage oder Be-
schwerde) abwehren konnte oder wo sich eine Betreibung als
nichtig erwiesen hat. In diesen Fällen hat sich die zustän-
dige Instanz über die formelle oder materielle Berechtigung
einer Betreibung bindend geäussert. Der Richter stellte das
Fehlen eines tauglichen materiellrechtlichen Titels fest, die
Aufsichtsbehörde erkannte einen entscheidenden Verfahrens-
fehler oder das Betreibungamt einen Rechtsmissbrauch. Die
rechtsmissbräuchliche Betreibung kann sogar deliktsrechtlich
relevant werden. Wenn aber eine Betreibung festge-
stelltermassen zu Unrecht erfolgt ist, darf der registrierten
Person daraus kein weiterer Nachteil entstehen. Der Vorschlag
des Bundesrats will daher dem Betriebenen gewährleisten, dass
Einträge von nichtigen Betreibungen sowie von Betreibungen,
die auf Beschwerde hin oder infolge Urteils aufgehoben worden
sind, Dritten vom Amt nicht mehr zur Kenntnis gebracht werden
(vgl. im Einzelnen die Erläuterungen zu Art. 8a Abs. 2).

Der Schuldner kann eine Betreibung nicht nur durch Rechts-
behelf, sondern auch durch (vollständige) Zahlung abwehren.
Zahlt der Schuldner zu Händen des Gläubigers an das Be-
treibungsamt (Art. 12), beendet dieses das Voll-
streckungsverfahren. Leistet der Schuldner direkt an den
Gläubiger, wird dieser das Verfahren nicht weiterverfolgen,
so dass letztlich verfahrensmässige Verwirkung eintritt (vgl.
etwa Art. 88) . Ein Schuldner, der erst auf Betreibung hin
zahlt, hat sich im Ergebnis als solventer Schuldner erwiesen.
Vom Gesichtspunkt des Vermögensschutzes her wäre daher nicht
ohne weiteres zwingend, Einsicht in den Eintrag einer durch
Zahlung abgewehrten Betreibung zu gewähren. Dennoch bejaht
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der Bundesrat hier ein Schutzbedürfnis des Gläubigers, denn
dessen Vermögen war zumindest latent gefährdet. Wird erst auf
Betreibung hin bezahlt, kann dies ein erstes und seriöses
Warnzeichen von Solvenzproblemen sein. Ausserdem kann dieser
späte Leistungszeitpunkt auf zweifelhafte Zahlungsmoral hin-
weisen.

Bei allen einsehbaren Einträgen stellt sich die Frage, wie
lange ein Eintrag für Dritte einsehbar bleiben darf. Hier
schlägt der Bundesrat eine Befristung auf fünf Jahre vor
(Art. 8a Abs. 3).

Im übrigen versteht es sich aus datenschutzrechtlichen
Gründen von selbst, dass der Schuldner Einträge, die gegen
ihn gerichtete Betreibungen betreffen, jederzeit einsehen
darf.

Artikel 8

Die Aenderungen in Absatz l sind vorab redaktioneller Art.
Weil datenschutzrechtlich relevant, soll die Registrier-
tätigkeit des Amtes neu bereits im Gesetz genannt sein.

Absatz 2 übernimmt die Regel des geltenden Absatzes 3, for-
muliert sie indessen technisch präziser.

Absatz 3 ist neu. Er formuliert an sich Selbstverständliches.
Der Berichtigung bedürfen fehlerhafte Schreibweisen oder feh-
lerhafte Rechnungen. An Berichtigung zu denken ist aber auch
im Fall, dass eine Person irrtümlich (z.B. infolge einer Ver-
wechslung) betrieben worden ist.

Artikel 8a

Absatz l passt den Wortlaut des geltenden Artikels 8 Absatz 2
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE HO III 49, 105
III 38, 102 III 6l, 99 III 41, 55 III 1) an. Für die Ein-
sichtnahme genügt ein glaubhaftgemachtes Interesse. Da der
Revisionsentwurf das Einsichtsrecht zeitlich und sachlich be-

.schränkt, ist die Lockerung bezüglich der Evidenz des
Interesses vertretbar. Es sei daran erinnert, dass das Ein-
sichtrecht gegebenenfalls auch die Belege erfasst (BGE 110
III 51 mit Verweisung).
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Absatz 2 begrenzt das Einsichtsrecht sachlich. Die betrof-
fenen Einträge sind für Dritte von vorneherein nicht ein-
sehbar. Wie einleitend dargetan, soll das Betreibungsamt
grundsätzlich nur noch Einträge bekanntgeben, die auf eine
wesentliche Gefährdung des Vermögens der interessierten Per-
son hinweisen. Hievon sind nur die laufenden Betreibungen
ausgenommen. Infolge der Oeffentlichkeit eines Zwangsvoll-
streckungsverfahrens sollen die betreffenden Einträge den In-
teressierten weiterhin zugänglich sein.

Im einzelnen können Dritte namentlich in folgende Einträge
keine Einsicht verlangen (Est, a und b):

- Einträge über nach erfolgreicher Aberkennungsklage aufge-
hobene Betreibungen (Bst. a);

- Einträge über nach erfolgreicher Aufhebungsklage (Art. 85,
85a) aufgehobene Betreibungen. Demgegenüber wird über eine
lediglich eingestellte Betreibung weiterhin Auskunft zu
geben sein (Bst. a);

- Einträge über nach abschlägigem Rechtsöffnungsbegehren
bzw. gescheiterter Anerkennungs-, Wechsel- oder Proseku-
tionsklage aufgehobene Betreibungen (Bst. a);

- Einträge nichtiger Betreibungen (Bst. a);

- Einträge über auf Beschwerde hin aufgehobene anfechtbare
Betreibungen (Bst. a);

- Einträge von Betreibungen, die sich erst nachträglich als
"unrechtmässig" erwiesen haben (Schuldner obsiegt mit
Rückforderungsklage) (Bst. b).

Keine Einsicht erhält die Drittperson auch in Einträge von
Betreibungen, die infolge Konkurseröffnung aufgehoben worden
sind. In diesen Fällen wird die registerliche Publizität auf
die konkursrechtlichen Vorgänge reduziert.

Der Ausschluss des Einsichtsrechts kommt im Ergebnis einer
Löschung gleich, obwohl keine eigentliche Löschung (Streichen
mit Rotstift und/oder Hinschreiben des Wortes "Gelöscht")
geschieht. Dadurch wird den Aemtern Mehraufwand erspart. Nach
Tilgung einer Verlustscheinforderung haben die Aemter
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allerdings eine Löschung vorzunehmen (Art. 149a Abs. 3, 265
Abs. 2).

Bei glaubhaft gemachtem Interesse hat der Dritte auch künftig
Einsicht in die Einträge über:

- laufende Betreibungen;

- verwirkte Betreibungen (vgl. v.a. Art. 88);

- Einträge von Betreibungen, die der Schuldner durch Zahlung
(Art. 12) abgewendet hat;

- Einträge über vom Gläubiger zurückgezogene Betreibungen;

- Verlustscheine (Pfändungs- und Konkursverlustschein);

- Betreibungen, wo anschliessend das gesamte Voll--
streckungsverfahren hat durchgeführt werden müssen, auch
wenn der Gläubiger letztlich voll befriedigt worden ist;

- Einträge von Betreibungen auf Pfandverwertung, deren Voll-
streckungsverfahren mit einem Pfandausfallschein abge-
schlossen worden sind;

- Wird der Konkurs mangels Aktiven eingestellt, leben die
aufgehobenen Betreibungen gemäss Revisionsentwurf (Art.
230 Abs. 4) im Unterschied zum Konkurswiderruf wieder auf;
entsprechend wird ihr Eintrag von neuem einsehbar.

Absatz 3 legt eine absolute zeitliche Schranke des
Einsichtsrechts fest. Zu beachten ist, dass die fünfjährige
Befristung nur Drittpersonen trifft, nicht jedoch die
einstigen Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens. Auch
Behörden wird, sofern zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig,
über die FünfJahresfrist hinaus Auskunft zu geben sein.
Diesfalls wird das Einsichtsrecht zeitlich nur durch die
Aufbewahrungsfristen begrenzt (vgl. die Verordnung des
Bundesgerichts vom 14. März 1938 über die Aufbewahrung der
Betreibungs- und Konkursakten; SR 281.33).
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201.15 Pflichten des Betreibungs- und Konkursbeamten

Artikel 10

Gegenüber dem geltenden Recht wird der Geltungsbereich von
Absatz l erweitert und damit eine langjährige Rechtsprechung
des Bundesgerichts (vgl. BGE 54 III 277) im Gesetz verankert.
Zum Ausstand verpflichtet sind nun vonl Gesetzes wegen auch
die Mitglieder der Aufsichtsbehörden und nicht nur die Beam-
ten und Angestellten der Betreibungs- und Konkursämter.

Weiter wird der Absatz um eine Ziffer 4 ergänzt, die als
Auffangklausel weitere Fälle von Interessenkonflikten erfas-
sen soll. Diese Vorschrift entspricht den in anderen Verfah-
rensgesetzen des Bundes enthaltenen Regelungen wie bei-
spielsweise Artikel 10 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) und
bringt in dieser Beziehung eine Vereinheitlichung des Bundes-
rechts .

Nach Artikel 34 haben die Betreibungs- und Konkursämter alle
Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief zu erlassen, sofern
das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt. Aus praktischen
Erwägungen verzichtet Absatz 2 auf das Erfordernis des einge-
schriebenen Briefes. Die Verpflichtung, ein Begehren dem
Stellvertreter zu übermitteln und den Gläubigern hievon
Kenntnis zu geben, gilt nun ausdrücklich auch für den Kon-
kursbeamten. Damit entspricht die deutsche Fassung der fran-
zösischen und der italienischen (vgl. dazu BGE 99 III 46).

Artikel 11

Die schwerfällig formulierte und entsprechend schwer ver-
ständliche Bestimmung des geltenden Rechts wird redaktionell
vollständig überarbeitet. So wird insbesondere auch der Be-
griff "ungültig" durch den präziseren und in der geltenden
Rechtssprache gebräuchlichen Begriff "nichtig" ersetzt (vgl.
BGE 44 I 59) .
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201.16 Aufsichtsbehörden und Beschwerdeverfahren

Artikel 13 Absatz l

Die Aenderungen sind redaktioneller Art und betreffen nur den
französischen Text.

Artikel 14 Absatz 2 Ziffern l und 2

Die Aenderungen in Ziffer l sind redaktioneller Art und be-
treffen nur den französischen Text.

In Ziffer 2 wird der Höchstansatz der Geldbusse im Sinne
einer Anpassung an die Geldentwertung von 200 auf 1000 Fran-
ken erhöht.

Artikel 17 Absätze l und 4

Die Aenderungen von Absatz l sind vorab redaktioneller Natur.

In bezug auf den Beschwerdegrund der Rechtsverletzung wird
überdies die Disharmonie zwischen dem deutschen, franzö-
sischen und italienischen Gesetzestext beseitigt. Wie der
geltende französische Text sprechen nun auch der deutsche und
der italienische allgemein von Gesetzesverletzung. "Gesetzes-
verletzung11 meint schlicht Rechtsverletzung. Es spielt keine
Rolle, ob die angerufene Norm kantonalrechtlicher, bundes-
rechtlicher oder völkerrechtlicher Provenienz ist oder dem
ungeschriebenen Rechte angehört (Amonn, § 6 N 9). In dieser
Neufassung entspricht Absatz l herrschender Lehre und Praxis.

Absatz 4 ist neu. Sachlich entspricht er der Regelung von
Artikel 58 VwVG (SR 172.021) und verankert die bundesge-
richtliche Rechtsprechung (BGE 103 III 33 E. l, 97 III 3 mit
Hinweisen). Er modifiziert im Interesse der Prozessökonomie
den Devolutiveffekt im Beschwerdeverfahren.

Artikel 18

Die Aenderungen sind redaktionell. Klargestellt wird
lediglich, dass die Beschwerde gegen einen Entscheid der
unteren kantonalen Aufsichtsbehörde stets an die obere
kantonale Aufsichtsbehörde führt.
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Artikel 19

Mit der neuen Formulierung von Absatz l wird präzisiert, dass
nur der Entscheid der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde ans
Bundesgericht weitergezogen werden kann. Der kantonale In-
stanzenzug muss also ausgeschöpft werden. Selbstverständlich
kann dort, wo eine einzige kantonale Aufsichtsbehörde be-
steht, gegen deren Entscheid wegen Rechtsverletzung direkt
beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Im übrigen
werden die Rechtsmittelgründe genauer umschrieben und nach-
getragen, dass auch Verstösse gegen völkerrechtliche Verträge
sowie Ueberschreitung oder Missbrauch des Ermessens Bundes-
rechtsverletzungen darstellen (BGE 110 III 18 E.2, 110 III 31
E.2, 101 III 54 E.l mit Hinweisen). Zu beachten ist, dass
sich bei der Beschwerde ans Bundesgericht die Beschwerde-
gründe auf denjenigen der Verletzung von Bundesrecht
reduzieren.

Absatz 2 stellt klar, dass sich die unbefristete Beschwerde
ans Bundesgericht gegen Rechtsverweigerung oder -Verzögerung
der oberen oder einzigen Aufsichtsbehörde richtet.

Artikel 20a

Der Vorentwurf wollte dem Bundesgericht die Kompetenz zum
Erlass von Vorschriften über das Beschwerdeverfahren vor den
kantonalen Aufsichtsbehörden übertragen. Dieser Vorschlag
stiess in der Vernehmlassung mehrheitlich auf Ablehnung. Vor
allem föderalistische und verfassungsrechtliche Bedenken
wurden dagegen vorgebracht. Deshalb wird am geltenden Rechts-
zustand festgehalten, wonach die Kantone zuständig sind, das
Beschwerdeverfahren zu regeln. Immerhin werden Minimalvor-
schriften vorgesehen, denen das kantonale Beschwerdeverfahren
genügen muss und deren Verletzung beim Bundesgericht mit
Beschwerde gerügt werden kann.

Ziffer l von Absatz l schreibt den Untersuchungsgrundsatz vor
und entspricht im übrigen inhaltlich den Artikeln 12 und 13
VwVG.

Ziffer 2 enthält den Grundsatz der freien Beweiswürdigung und
der Bindung an die Parteianträge, unter Vorbehalt der Bestim-
mung über nichtige Verfügungen (Art. 22).
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In Ziffer 3 wird, einer vom Bundesgericht wiederholt geäus-
serten Anregung folgend (BGE 103 III 82 E.l, 101 III 97),
eine Rechtsmittelbelehrung vorgeschrieben und ausserdem die
Pflicht zur Begründung und Eröffnung der Beschwerdeentscheide
statuiert.

In der Vernehmlassung wurde verschiedentlich der Wunsch ge-
äussert, es sei schon für die Verfügungen der Betreibungs-
und Konkursämter eine Rechtsmittelbelehrung vorzuschreiben.
Da diesem Anliegen bereits heute teilweise dadurch Rechnung
getragen wird, dass die wichtigsten Betreibungsformulare im
vorgedruckten Text einen Hinweis auf das Beschwerderecht
enthalten, erscheint eine entsprechende Vorschrift im SchKG
als entbehrlich. Ferner ist auf den neuen Artikel 32 Absatz 2
hinzuweisen, der auch für die Betreibungs- und Konkursämter
gilt. Das betreffende Amt wird beispielsweise eine
schriftliche Aeusserung des Schuldners, er sei mit der
"Wegnahme" dieser oder jener Sache nicht einverstanden, als
Beschwerde der zuständigen Aufsichtsbehörde überweisen
müssen.

Ziffer 4 befasst sich mit den Verfahrenskosten. Die
Vorschrift, dass das Beschwerdeverfahren kostenlos ist,
findet sich im geltenden Recht in Artikel 67 Absatz 2
Gebührentarif vom 7. Juli 1971 zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (Gebührentarif; SR 281.35). Der
frühere Absatz 3 dieser Verordnungsbestimmung, wonach einer
Partei oder ihrem Vertreter bei böswilliger oder mutwilliger
Prozessführung und bei Verletzung des Anstandes Kosten und
allenfalls auch Bussen auferlegt werden konnten, musste bei
der Revision vom 29. Juni 1983 (AS 1983 784) aufgehoben wer-
den, weil das Bundesgericht «Bedenken gegen die
Verfassungsmässigkeit einer solchen Vorschrift auf blosser
Verordnungsstufe geäussert hatte. Richtigerweise sind der
Grundsatz der Kostenlosigkeit und die Ausnahme davon, die
materiell unbestritten sind, ins Gesetz aufzunehmen.

Nachdem darauf verzichtet wird, das Verfahren vor den kan-
tonalen Aufsichtsbehörden durch bundesgerichtliche Verordnung
zu regeln, erscheint es angebracht, in Absatz 2 den schon
bisher geltenden Rechtszustand, wonach im übrigen die Kantone
das Verfahren regeln, ausdrücklich zu erwähnen.

Absatz 3 stellt fest, dass für das Verfahren vor dem
Bundesgericht die einschlägigen Bestimmungen des
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Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation
der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.110) gelten.

Artikel 22

Der geltende Artikel 22 tritt an die Stelle von Artikel 23,
der aufgehoben wird.

Die Bestimmung über die Nichtigkeit von Verfügungen ist neu.
In Absatz l erster Satz wird die von der bundesgerichtlichen'
Rechtsprechung (BGE 109 III 105 E.2, 105 III 70 E.2 und dort
zitierte weitere Urteile, 103 III 74 E.3) entwickelte Um-
schreibung der nichtigen Verfügung im Sinne einer Legalde-
finition verankert.

Absatz l zweiter Satz enthält eine verfahrensrechtliche
Konsequenz der Nichtigkeit: losgelöst von einem Beschwerde-
verfahren kann die Aufsichtsbehörde die Nichtigkeit; einer
Verfügung feststellen. Die Aufsichtsbehörde wird es, wo eine
Verfügung eines Zwangsvollstreckungsorgans in Frage steht, in
der Regel mit dem blossen Feststellungsentscheid bewenden
lassen, unter Anweisung an das betroffene Vollstreckungsorgan
freilich, eine mängelfreie Verfügung zu erlassen.

Gemäss Absatz 2 erster Satz ist das Amt seinerseits befugt,
von sich aus auf eine nichtige Verfügung zurückzukommen und
sie gegebenenfalls zu ersetzen. Nur wenn bereits die Auf-
sichtsbehörde mit der Angelegenheit befasst ist, unterliegt
diese Befugnis des Amtes der zeitlichen Schranke von Absatz 2
zweiter Satz 2.

201.17 Kantonale Ausführungsbestinunungen

Artikel 23

In diesem Artikel wird der geltende Artikel 22 ohne Aende-
rungen aufgenommen. Da der Entwurf für die Bewilligung des
Arrestes (Art. 272) und für das Nachlassverfahren (Art. 293)
neu richterliche Behörden zwingend vorschreibt, kann der gel-
tende Artikel 23 aufgehoben werden. Absatz l Ziffer 2 dieser
Bestimmung wurde bereits durch die Revision des Mietrechtes
aufgehoben (BB1 1989 III 1706).
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Artikel 24 ,

Die Aenderungen sind redaktioneller Art und betreffen nur den
französischen Text.

Artikel 25 Einleitung und Ziffer 2

Das beschleunigte und das summarische Verfahren sind von
Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich geregelt. Eine einheit-
liche bundesrechtliche Regelung erscheint indessen zur
Durchsetzung des materiellen Rechtes nicht als geboten.
Demzufolge gibt es keinen Grund, den Kantonen die Rege-
lungskompetenz in diesem Bereich zu entziehen.

Ziffer 2 regelt den sachlichen Geltungsbereich des summa-
rischen Verfahrens genauer, indem sie die Entscheide nennt,
die im summarischen Verfahren zu treffen sind. Buchstabe d
weist als echte Neuerung auch den Entscheid über das
Vorliegen neuen Vermögens nach Artikel 265a diesem Verfahren
zu (vgl. dazu auch die Erläuterungen zu Art. 265a).

Artikel 26

Dieser Artikel ist neu und übernimmt, mit einigen sprachli-
chen Bereinigungen, die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
29. April 1920 über die öffentlichrechtlichen Folgen der
fruchtlosen Pfändung und des Konkurses (SR 284.1). Damit kann
dieses Bundesgesetz aufgehoben werden (vgl. Ziff. 7 des An-
hanges zum Entwurf).
Ergänzend untersagt Absatz l die Publikation der Verlust-
scheine, weil dadurch nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes das verfassungsmässige Recht der persönlichen
Freiheit verletzt wird (vgl. BGE 107 la 52).

Da Artikel 149a neu die Verjährung der in Verlustscheinen
verurkundeten Forderungen vorsieht, ist es angebracht, auch
die öffentlichrechtlichen Folgen aufzuheben, wenn die Ver-
jährung eingetreten ist. Dies wird in Absatz 2 präzisiert.

Absatz 3 geht vom Gedanken aus, dass im Falle einer Betrei-
bung zwischen Ehegatten die höher zu gewichtenden Interessen
der Ehe den öffentlichrechtlichen Folgen entgegenstehen, die
mit der Insolvenz eines Ehegatten eintreten. Die Vorschrift
entspricht Artikel 2a des oben erwähnten Gesetzes, der mit
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dem neuen Eherecht, das am 1. Januar 1988 in Kraft getreten
ist, eingefügt wurde (AS 1986 122). Der Entwurf präzisiert
jedoch, dass die öffentlichrechtlichen Folgen nicht ausge-
schlossen sind, wenn neben dem Ehegatten einer oder mehrere
andere Gläubiger Verluste erleiden, sondern nur, wenn der
Ehegatte des Schuldners als einziger Gläubiger zu Verlust
kommt.

Artikel 27

Dieser Artikel, der verschiedene Vorschriften über die ge-
werbsmässige Vertretung enthält, wird neu strukturiert und
vervollständigt.

Der deutsche Text des geltenden Absatz l erwähnt nur die
Vertretung der Gläubiger. Es drängt sich deshalb auf, zu
präzisieren, dass Absatz l sich auf die gewerbsmässige
Vertretung aller an einem Zwangsvollstreckungsverfahren Be-
teiligten bezieht. Dies entspricht auch der Praxis. Im übri-
gen wurde die Vorschrift redaktionell überarbeitet.

Mit der Zunahme wirtschaftlicher Beziehungen über die Kan-
tonsgrenzen hinweg zeigt sich das Bedürfnis, den gewerbs-
mässigen Vertretern zu gestatten, ihrer Tätigkeit auch aus-
serhalb des Gebietes eines Kantons nachzugehen, wie dies denn
auch bei den Rechtsanwälten zutrifft. Bereits die Frage, ob
die Tätigkeit eines Rechtsagenten als wissenschaftliche Be-
rufsart im Sinne von Artikel 5 Uebergangsbestimmungen und
Artikel 33 der Bundesverfassung betrachtet werden kann (vgl.
JdT 1980 II 155, nicht publizierter BGE vom 27. Sept. 1982 in
Sachen K., BGE 93 I 519), ist umstritten. Umso mehr ist es
angebracht, eine Bestimmung entsprechend Artikel 5
Uebergangsbestimmungen BV vorzusehen, die die Freizügigkeit
der gewerbsmässigen Vertreter gewährleistet. Dies ist das
Ziel von Absatz 2 dieser Vorschrift: Die Kantone, die die
Berufsausübung für Rechtsagenten regeln, müssen einen
gewerbsmässigen Vertreter zulassen, dem die Berufsausübung in
einem anderen Kanton bewilligt worden ist, sofern seine
berufliche und persönliche Eignung dort in angemessener Weise
überprüft worden ist. Andernfalls können die Kantone den
Bewerber einer entsprechenden Prüfung unterziehen. Die
Bewilligung zur Berufsausübung darf indessen nicht von
Bedingungen abhängig gemacht werden, die verfassungsmässige
Freiheitsrechte verletzen würden. So hat das Bundesgericht
entschieden, dass das Erfordernis, im Kanton Wohnsitz zu

40



nehmen, mit Artikel 31 BV unvereinbar ist (vgl. BGE 106 la
126).

Absatz 3 übernimmt inhaltlich den geltenden Absatz 2. Es wäre
nicht gerechtfertigt, den Schuldner vollumfänglich oder
teilweise mit den Kosten zu belasten, die sich aus der
Vertretung des Gläubigers ergeben. Denn der Beizug eines
gewerbsmässigen Vertreters ist meistens nicht nötig. Zum
einen sind die Schritte im Vollstreckungsverfahren einfach.
Zum andern geben die offiziellen Formulare dem Gläubiger
klare Angaben über den Verfahrensablauf, und schliesslich
sind die Aemter zu weitgehender Parteifürsorge verpflichtet.
Im übrigen würde eine Entschädigung allein für den gewerbs-
mässigen Vertreter auch eine gewisse Ungleichheit zum
Nachteil desjenigen Gläubigers mit sich bringen, der allein
handelt oder einen nicht gewerbsmässigen Vertreter beizieht.
Im Beschwerdeverfahren vor der Aufsichtsbehörde (Art. 17 ff.)
gehen die Artikel 67 und 68 Gebührentarif von ähnlichen
sozialen Erwägungen aus und sehen vor, dass das Verfahren
unentgeltlich ist und keine Parteientschädigung zugesprochen
werden darf.

Beizufügen ist, dass die Festlegung der Entschädigung ihrer-
seits Schwierigkeiten bereiten würde; die Zusprechung einer
Pauschale entsprechend dem Streitwert, aber ohne Rücksicht
auf Wert oder Notwendigkeit der geleisteten Arbeit, erschiene
als willkürlich. Vom Betreibungs- oder Konkursbeamten könnte
auch nicht verlangt werden, eine angemessene Entschädigung
von Fall zu Fall festzulegen, und die Anrufung des Richters
einzig zum Zweck, die Entschädigung festzulegen, würde das
Verfahren belasten.

Was die Vertretung in einzelnen Inzidenzprozessen (z.B.
Rechtsöffnung, Bewilligung des nachträglichen Rechtsvor-
schlags) betrifft, gilt für die Parteikosten Artikel 68 Ge-
bührentarif. Danach dürfen Parteikosten zugesprochen werden,
die dann gemäss Artikel 68 Absatz 2 SchKG auf die in
Betreibung gesetzte Forderung zugeschlagen werden können.
Hingegen ist es bekanntlich Sache des kantonalen Prozess-
rechts zu regeln, wer zur Parteivertretung befugt ist. Der
Bundesgesetzgeber sieht keinen Anlass, in diese kantonale
Regelungskompetenz einzugreifen und etwa vorzuschreiben, die
kantonalen Gerichte hätten in betreibungsrechtlichen Summa-
rien auch Nicht-Anwälte als Prozessvertreter zuzulassen.
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Hinsichtlich der Parteikosten bleibt es somit bei der
Regelung des geltenden Rechts.

Artikel 28 Absatz l

Diese Bestimmung übernimmt das geltende Recht, verzichtet
aber auf die Mitteilung der Namen aller Betreibungs- und
Konkursbeamten an das Bundesgericht, da heute kein prak-
tisches Interesse daran mehr besteht.

Artikel 29

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist die in
Artikel 29 SchKG vorgesehene Genehmigung durch den Bundesrat
kein Gültigkeitserfordernis für die kantonale Vorschrift,
sondern sie hat rein deklaratorische Bedeutung. Anders
verhält es sich nur, wenn das Gesetz diese Genehmigung aus-
drücklich als Gültigkeitserfordernis der kantonalen Vor-
schrift bezeichnet (vgl. BGE 81 I 133).

Der Entwurf sieht nun in Uebereinstimmung mit dem neuen
Artikel 7a des Verwaltungsorganisationsgesetzes (BB1 1989 III
1709) ausdrücklich vor, dass die Genehmigung Gültigkeits-
erfordernis ist. Denn es liegt im Interesse der Rechts-
sicherheit und der Rechtsunterworfenen, dass in einem Be-
reich, wo der Bund grundsätzlich erschöpfend legiferiert,
kantonale Vorschriften nicht in Kraft treten, bevor sie auf
ihre Uebereinstimmung mit dem Bundesrecht geprüft worden
sind.

201.18 Besondere Vollstreckungsverfahren

Artikel 30

Diese Vorschrift entspricht dem geltenden Artikel 30. Aus
Gründen der Gesetzgebungstechnik wird indessen darauf ver-
zichtet, hier einzelne Bestimmungen anderer Bundesgesetze
aufzuführen. So wird vermieden, dass das SchKG revidiert
werden muss, wenn neue Bestimmungen über besondere Zwangs-
vollstreckungsverfahren ins Bundesrecht aufgenommen werden.
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201.19 Völkerrechtliche Verträge

Artikel 30a

Absatz l ist eine neue Vorschrift. Die praktische Relevanz
dieser Frage für die Beziehungen der Schweiz zum Ausland legt
es nahe, das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht
ausdrücklich zu regeln. Auch bei der Zwangsvollstreckung
wollen somit - so schon die bisherige Praxis - nicht nur die
Normen des Landesrechts, sondern auch diejenigen der
Staatsverträge, die die Schweiz abgeschlossen hat, sowie die
einschlägigen Grundsätze des ungeschriebenen Völkerrechts,
wie beispielsweise jener der vollstreckungsrechtlichen
Immunität ausländischer Staaten, beachtet werden (vgl. etwa
die Botschaft vom 27. Mai 1981 betreffend die Europäische
Uebereinkunft über die Staatenimmunität und das Zusatz-
protokoll zur Uebereinkunft, BEI 1981 II 977; BGE 110 II 259,
108 III 10) . Völkerrecht geht auch dem SchKG vor. Dieser
allgemeine Vorbehalt erlaubt es, auf die besondere Bestimmung
des geltenden Artikels 271 Absatz 3 betreffend den Arrest zu
verzichten (vgl. dazu die Ausführungen zu Art. 271).

Absatz 2 ist ebenfalls neu. Er regelt das Verhältnis des
SchKG zum internationalen Bundesprivatrecht, das sich im
Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale
Privatrecht (IPRG; SR 291) niedergeschlagen hat (vgl. dazu
die Botschaft vom 10. November 1982; BB1 1983 I 263). Das
IPRG ist vollstreckungsrechtlich in vielerlei Hinsicht
relevant. Es enthält namentlich einen selbständigen Ab-
schnitt über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Entscheidungen (5. Abschnitt, Art. 25 ff.) sowie einen
solchen über Konkurs und Nachlassvertrag (11. Abschnitt, Art.
166 ff.). Bei internationalen Verhältnissen wird das IPRG
stets dann heranzuziehen sein, wenn mit dem betreffenden
Staat kein Staatsvertrag besteht oder wenn zwar einer
besteht, der aber eine Frage nicht oder nicht abschliessend
regelt. Im internationalen Verhältnis hat demnach das
Auffinden der anwendbaren Norm gleichsam "par cascade" zu
geschehen: Völkerrecht, IPRG, SchKG. Kommt das IPRG zur
Anwendung, wird etwa im Verfahren gemäss Artikel 50 SchKG
Artikel 166 Absatz 2 IPRG zu beachten sein.
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201.2 verschiedene Vorschriften

201.21 Fristen

Artikel 31 Absatz 3

Mit dem Bundesgesetz vom 2l. Juni 1963 über den Fristenlauf
an Samstagen (SR 173.110.3) wurde der Samstag bekanntlich
einem anerkannten Feiertag gleichgestellt. Um der Klarheit
willen wird dies nun auch für den Fristenlauf im
Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren ausdrücklich fest-
gehalten.

Artikel 32

In bezug auf die Einhaltung von Fristen lehnt sich der
ergänzte Artikel 32 eng an die bewährte Ordnung des Bundes-
gesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) an.

Zunächst ist zu betonen, dass nur die Eingaben, die das SchKG
selber direkt vorsieht, unter Absatz l diese Regel fallen.
Nicht erfasst sind demnach insbesondere die Rechtsmittel des
kantonalen Rechts.

Sodann werden ausdrücklich nur die schweizerische Post und
schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretungen
als zuständige Stellen zur Entgegennahme von Eingaben ge-
nannt. Ausländische Stellen oder ausländische Postbehörden
anzuerkennen, brächte Unsicherheiten mit sich, da von der
Schweiz aus nicht immer überprüft werden könnte, ob die Ein-
gaben tatsächlich fristgerecht erfolgt sind.

In neuere Verfahrensgesetze werden in der Regel Bestimmungen
über die Einhaltung von Fristen für den Fall aufgenommen,
dass die Eingabe bei einer unzuständigen Behörde erfolgt ist
(beispielsweise Art. 107 OG für die Verwaltungsgerichts-
beschwerde an das Bundesgericht oder Art. 21 Abs. 2 VwVG). In
SchKG-Sachen hat das Bundesgericht eine Frist etwa dann als
gewahrt betrachtet, wenn eine Beschwerde rechtzeitig beim
Betreibungsamt anstatt bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
.eingereicht worden ist (BGE 100 III 8) . Diese anerkannten
Verfahrensgrundsätze werden neu ausdrücklich in Absatz 2
übernommen. Eine Frist ist damit auch dann gewahrt, wenn eine
Eingabe rechtzeitig bei einer unzuständigen Behörde einge-
reicht worden ist.
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Der neue Absatz 3 sieht eine Spezialbestimmung für Klagen
vor. Bezüglich Klagen wird - dem vertrauten Vorbild von
Artikel 139 OR folgend - lediglich eine Notfrist statuiert,
die sich nach der jeweiligen ursprünglichen Klagefrist
bestimmt. Indem der Entwurf bei Klagen keine Ueberweisung von
Amtes wegen fordert, sondern hier die Sorge der Fristwahrung
gänzlich den Parteien überlässt, wird ein Eingriff in die
kantonale Prozessrechtshoheit vermieden.,

Absatz 4 enthält eigentlich eine verfahrensrechtliche Selbst-
verständlichkeit. Trotzdem ist er nicht überflüssig, denn
nicht selten hat das SchKG auch einem Nicht-Juristen Antwort
zu geben.

Artikel 33 Absätze 2-4

Im wesentlichen betrifft dieser Artikel die Verlängerung und
Wiederherstellung von Fristen. Angesprochen sind sowohl ge-
setzlichen wie die behördlichen bzw. richterlichen Fristen.
Indessen kennt das SchKG bei den gesetzlichen Fristen eine
ausserordentliche Vielfalt. Es ist nun nicht der Zweck der
neuen Regelung, die gesetzlichen Fristen des SchKG samt und
sonders als variabel zu erklären. Verlänger- bzw. wiederher-
stellbar sollen nur die Eingabefristen sein (wie Bestrei-
tungs-, Klage- und Beschwerdefristen), nicht jedoch insbe-
sondere materiellrechtliche Verjährungs- und Verwirkungs-
fristen, betreibungsrechtliche Zustandsfristen, die Fristen
der kantonalen Rechtsmittel oder diejenigen des OG, aber auch
nicht die betreibungsrechtlichen "Rahmenfristen" (Art. 88,
116, 154, 166, 188 SchKG). In bezug auf diese letztgenannten
bieten die speziellen Regelungen des Stillstands genügend
Schutz.

In Absatz 2 wird die Regelung des geltenden Artikels 66 Ab-
satz 5 in verallgemeinerter Form übernommen. Sie hat nach der
Rechtsprechung auch Anwendung gefunden auf Fristen, die
Gläubiger oder Dritte einzuhalten haben (vgl. BGE 45 III
118) . Dazu hat die Praxis gezeigt, dass nicht nur
Betreibungs- und Konkursbeamte, sondern auch Aufsichts-
behörden und Gerichte in die Lage kommen können, längere
Fristen zu bewilligen (vgl. BGE 106 III 1) . Somit ist die
Vorschrift unter den allgemeinen Bestimmungen einzureihen.
Sie gilt im übrigen selbst dann, wenn sich im Sinne von
Artikel 16 des Europäischen Uebereinkommens vom 16. Mai 1972
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über die Staatenimmunität (Uebereinkommen über die
Staateninununität; SR 0.273.1) zwei Vertragsstaaten gericht-
lich auseinandersetzen. Wie bisher handelt es sich um eine
Kann-Vorschrift. Der Beamte kann nach seinem Ermessen eine
Frist verlängern, wenn ein am Verfahren Beteiligter im Aus-
land wohnt. Die Kann-Vorschrift gibt ihm aber auch die
Möglichkeit, auf eine Verlängerung zu verzichten, wenn sich
dies, wie beispielsweise bei einer Zustellung in Nach-
barländer, ohne weiteres rechtfertigen lässt. In diesem
Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine Rechtsvorkehr immer
dann als rechtzeitig zu betrachten ist, wenn sie innert einer
Frist vorgenommen worden ist, die dem Betroffenen an sich
hätte eingeräumt werden müssen (BGE 106 III 1).

Die Vorschrift des geltenden Absatz 2 wird als Absatz 3 bei-
behalten. Inskünftig sollen jedoch alle an einem Verfahren
Beteiligten, nicht nur der Schuldner, darauf verzichten kön-
nen, die Nichteinhaltung einer Frist geltend zu machen. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch, dass die Frist ausschliesslich
im Interesse des Verzichtenden aufgestellt worden ist.

Eine Bestimmung über die Wiederherstellung von Fristen fehlt
im geltenden Recht. Die Wiederherstellung ist hingegen ein
Institut, das aus modernen Verfahrensgesetzen nicht mehr
wegzudenken ist, weil es eine Lücke im Rechtsschutz
schliesst. Bezüglich der subjektiven Voraussetzungen für die
Wiederherstellung lehnt sich Absatz 4 an Art. 35 Abs. l OG
und 24 Abs. l VwVG an. Verfahrensmässig jedoch werden eigene
Wege beschritten: Wiederherstellung kann nur die Aufsichts-
behörde gewähren. Nur in Sachen, die gerichtlich auszutragen
sind, bleibt die befasste Behörde, also das befasste Gericht,
auch für die Wiederherstellung zuständig. Wo also kein
Gericht mit der Sache befasst ist, wird der Gesuchsteller
innert der nämlichen Frist bei der zuständigen Behörde die
versäumte Rechtshandlung vornehmen und bei der Aufsichtsbe-
hörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen müssen.

Dass auch vertretungsweise um Wiederherstellung ersucht
werden kann, braucht im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt zu
werden. Denn es entspricht einem allgemeinen Grundsatz, dass
die Vertretung in einem Verfahren stets zulässig ist, es sei
denn, das Verfahrensrecht selber würde sie ausschliessen. Und
das ist hier nicht der Fall.
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201.22 Hitteilungen der Aemter

Artikel 34

Am Grundsatz des geltenden Rechts, dass alle Mitteilungen
schriftlich durch eingeschriebenen Brief erlassen werden,
sofern das SchKG nicht etwas anderes vorschreibt, wird fest-
gehalten. Die Prüfung hat nämlich ergeben, dass die Fälle von
amtlichen Mitteilungen, wo der eingeschriebene Brief uner-
lässlich ist, die Regel sind. Die Bestimmung wird deshalb nur
redaktionell geändert, indem das Wort "rekommandiert" durch
den zeitgemässen Ausdruck "eingeschrieben" ersetzt wird.

202 Schuldbetreibung

202.1 Arten der Schuldbetreibung

202.11 Konkursbetreibung

Artikel 39 Absatz l

Dieser Absatz wird lediglich geringfügig redaktionell geän-
dert. Insbesondere werden die Verweise auf die einschlägigen
Artikel des Obligationenrechts an die geltende Artikelnume-
rierung angepasst.

Verzichtet wird auf eine Unterstellung der Stiftung unter die
Konkursbetreibung. Angesichts der ausserordentlichen Zweck-
vielfalt einer Stiftung (von der Kunstsammlung über beruf-
liche Vorsorge bis hin zur Unternehmerschaft und Wohltätig-
keit) soll eine allfällige Modifizierung ihres zwangsvoll-
streckungsrechtlichen Schicksals im Rahmen einer künftigen
Revision des Stiftungsrechts geprüft werden.

Artikel 40 Absatz 2

Die Vorschrift wird redaktionell an Artikel 88 angepasst.
Damit wird nun auch hier der allgemeine Ausdruck "Fort-
setzungsbegehren" verwendet. Ausserdem wird der Absatz
sprachlich überarbeitet.
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202.12 Betreibung auf Pfändung

Artikel 42

In Absatz l wird der Verweis auf die für die Pfändung gelten-
den Vorschriften korrigiert (vgl. dazu die Ausführungen zu
den Art. 88 und 89).

In Absatz 2 wird der Ausdruck "Pfändungsbegehren" durch
"Fortsetzungsbegehren" ersetzt. Ausserdem wird die Vorschrift
redaktionell verbessert.

202.13 Ausnahmen von der Konkursbetreibung

Artikel 43

Es erscheint zweckwidrig, einen Schuldner für familien-
rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge auf Konkurs
zu betreiben, soweit die Beiträge periodischer Natur sind,
also Dauerleistungen darstellen. Wohl werden solche Ansprüche
seit dem Inkrafttreten des neuen Kindesrechts im Konkurs des
Alimentenschuldners in der ersten Klasse privilegiert. Dieses
Privileg hilft indessen dem Alimentengläubiger wenig, da mit
dem Konkurs die wirtschaftliche Existenz des Alimenten-
schuldners vernichtet wird. Gerade daran hat aber der Alimen-
tengläublger, der für die Bestreitung seines Lebensunter-
halts für längere Zeit auf Leistungen des Schuldners
angewiesen ist, kein Interesse. Deshalb wird für derartige
Forderungen neu nur noch die Betreibung auf Pfändung
zugelassen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass überall
dort, wo das SchKG sich mit Unterhalts- und Unterstützungs-
beiträgen befasst, die Einschränkung auf solche familien-
rechtlicher Natur vorgenommen wird. Es besteht rechtspoli-
tisch kein Interesse daran, die im SchKG enthaltenen Vor-
zugsregelungen auf Unterhaltsverträge nach Obligationenrecht
anzuwenden und diese damit noch zu fördern.

Auch eine Betreibung auf Sicherheitsleistung soll neu ledig-
lich auf dem Wege der Pfändung fortgesetzt werden können, da
es dabei nur um die Sicherstellung eines Anspruches geht, der
möglicherweise gar nicht oder nur teilweise besteht oder noch
nicht fällig ist.
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Im übrigen wird die Vorschrift neu gegliedert und sprachlich
verbessert.

202.14 Vorbehalt besonderer Bestimmungen

Artikel 45

Der Artikel ist lediglich redaktionell geändert worden.

202.2 Ort der Betreibung

202.21 Ordentlicher Betreibungsort

Artikel 46 Absätze 2 und 4

Der geltende Absatz l enthält den Grundsatz, dass der
Schuldner, unter Vorbehalt der besonderen Betreibungsorte
(Art. 48 bis 52 SchKG), an seinem Wohnsitz zu betreiben ist.
Der Wohnsitzbegriff richtet sich dabei nach den einschlägigen
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches (Art. 23-26 ZGB),
allerdings mit der in Artikel 48 SchKG vorgesehenen Ausnahme.
Diese Bestimmung sieht vor, dass die Betreibung am Aufent-
haltsort möglich ist, wenn der Schuldner keinen festen Wohn-
sitz hat. In diesem Fall gilt also im Unterschied zu Artikel
24 ZGB nicht der letzte Wohnsitz als Betreibungsort, auch
nicht wahlweise neben dem Aufenthaltsort. An dieser Ordnung,
die der konstanten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 88
III 139, 82 III 13, 65 III 103, 57 III 174) entspricht,
ändert der Entwurf nichts. In verschiedenen Vernehmlassungen
wurde vorgeschlagen, neben dem Wohnsitz den Aufenthaltsort
oder den Ort, wo die Schuld entstanden ist, wahlweise als
Betreibungsorte zuzulassen. Die bei der Betreibung unsteter
und flüchtiger Schuldner entstehenden Schwierigkeiten sind
jedoch nicht mit einer Aenderung der Regelung über den Be-
treibungsort zu lösen. Es handelt sich hier vielmehr um eine
Frage der Zustellung der Betreibungsurkunden. Nach Artikel 64
SchKG kann die Zustellung stets am Aufenthaltsort erfolgen.
Zuständig für die Durchführung der Betreibung soll aber immer
nur ein Amt sein. Die so gewährleistete Einheit des Betrei-
bungsortes verhindert, dass an verschiedenen Orten gegen den
gleichen Schuldner mehrere Betreibungen laufen, die zu
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widersprüchlichen Anordnungen führen können. Dem Gläubiger
würde im übrigen aus der wahlweisen Zulassung mehrerer
Betreibungsorte kein nennenswerter Vorteil erwachsen. Er
müsste den Aufenthalt des Schuldners trotzdem ausfindig
machen, um die Zustellung der Betreibungsurkunden zu ermög-
lichen. Die gleichen Gründe sprechen gegen den Vorschlag, für
im Handelsregister eingetragene natürliche Personen neben dem
Wohnort auch den Geschäftssitz als Betreibungsort vorzusehen.

Die Aenderungen in Absatz 2 sind redaktioneller Art und be-
treffen nur den französischen Text.

Absatz 4 ist neu und verankert den mit der Einführung des
Stockwerkeigentums geschaffenen Betreibungsort für die Ge-
meinschaft der Stockwerkeigentümer (Art. 7121 Abs. 2 ZGB) im
SchKG.

Artikel 47

Im Vernehmlassungsverfahren wurde festgestellt, dass die
geltende Regelung und auch der Vorentwurf die Frage des
Betreibungsortes mit der Frage, an welche Personen und wo die
Betreibungsurkunden zuzustellen sind, vermengen. Es wurden
denn auch zahlreiche Anträge auf Streichung oder Abänderung
dieser Vorschrift gestellt.

Der heutige Absatz l sieht vor, dass Schuldner, die einen
gesetzlichen Vertreter haben, am Wohnsitz des letztern zu
betreiben sind. Dies bedeutet für Kinder, die unter elter-
licher Gewalt stehen, keine Abweichung von der Regel des
Artikels 46 Absatz l SchKG. Für bevormundete Personen wird
hingegen ohne ersichtlichen Grund eine weitere Abweichung von
der Ordnung des Zivilgesetzbuches geschaffen. Artikel 25
Absatz l ZGB bezeichnet nämlich als Wohnsitz bevormundeter
Personen den Sitz der Vormundschaftsbehörde. Es empfiehlt
sich, diese Vorschrift auch im Schuldbetreibungsrecht zu
übernehmen, weil auf diese Weise Betreibungsort und ordent-
licher Gerichtsstand in Einklang gebracht werden können. Eine
besondere Bestimmung ist nicht nötig. Artikel 46 Absatz l
SchKG in Verbindung mit Artikel 25 Absatz l ZGB genügt.

Absatz 2 ist unklar. Seinem Wortlaut nach würde er auch Per-
sonen erfassen, die aus irgendeinem Grund urteilsunfähig sind
und gegen die noch kein Entmündigungsverfahren eingeleitet
ist. Damit würde dem Betreibungsamt die unmöglich zu erfül-
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lende Pflicht auferlegt, die Urteilsfähigkeit eines jeden
Schuldners zu prüfen. Vernünftigerweise kann Absatz 2 nur den
Fall im Auge haben, wo einer Person die Handlungsfähigkeit
bereits entzogen, aber noch kein Vormund ernannt worden ist.
In diesem Fall ist aber wiederum bereits nach der Regel von
Artikel 46 Absatz l SchKG der Sitz der Vormundschaftsbehörde
Betreibungsort.

Der geltende Absatz 3 regelt den Sonderfall, dass die Vor-
mundschaftsbehörde einem Bevormundeten den selbständigen Be-
trieb eines Berufs oder Gewerbes gestattet (Art. 412 ZGB).
Eine analoge Situation liegt nach dem neuen Kindesrecht vor,
wenn ein unter elterlicher Gewalt stehendes minderjähriges
Kind ein eigenes Arbeitseinkommen erzielt oder wenn ihm die
Eltern Mittel aus seinem Vermögen zum Betrieb eines eigenen
Berufs oder Gewerbes überlassen (Art. 323 Abs. l ZGB). In
beiden Fällen ist nicht einzusehen, warum der Betreibungsort
nicht mit dem Wohnsitz übereinstimmen sollte. Dies umsomehr,
als auch bei mündigen Personen die Schaffung eines besondern
Betreibungsortes des Geschäftssitzes abgelehnt worden ist
(vgl. die Ausführungen zu Art. 46). Vielmehr erscheint es
auch in diesen Fällen zweckmässiger, als ordentlichen
Betreibungsort den Wohnsitz vorzusehen. Demnach wären Bevor-
mundete am Sitz der Vormundschaftsbehörde, unter elterlicher
Gewalt stehende Kinder am Wohnsitz des Inhabers der elter-
lichen Gewalt zu betreiben.

Aus den dargelegten Gründen wird der geltende Artikel 47
aufgehoben. Die Zustellung der Betreibungsurkunden ist in den
neuen Artikeln 68c ff. geregelt.

202.22 Besondere Betreibungsorte

Artikel-51 Absatz l

Der geltende Wortlaut ist zu eng. Als alternativer Betrei-
bungsort zu jenem, wo sich das Faustpfand befindet,, kommt
nicht nur der Wohnsitz, sondern gegebenenfalls auch einer der
besonderen Betreibungsorte (Art. 46-50) in Betracht.
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Artikel 52

Revidiert wird lediglich der erste Satz. Durch Einfügen der
"Kann"-Formulierung bringt das Gesetz nun klar zum Ausdruck,
was in Lehre und Praxis längstens gilt: der Arrestort ist
alternativer Betreibungsort.

202.3 Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und
Rechtsstillstand

202.31 Begriffe

Artikel 56

Die geltenden Ziffern l und 2, welche die geschlossenen Zei-
ten regeln, werden in Ziffer l zusammengefasst. Wie bisher
dürfen an Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen
keine Betreibungshandlungen vorgenommen werden. Dagegen wird
der Zeitraum, während dem an Werktagen Betreibungshandlungen
unzulässig sind, eingeschränkt. Mit der Verkürzung dieses
Zeitraumes um je eine Stunde am Morgen und am Abend wird ei-
nem Bedürfnis der Aemter Rechnung getragen, den Schuldner
ausserhalb der normalen Arbeitszeit zu Hause erreichen zu
können. Auch am Samstag dürfen weiterhin Betreibungshand-
lungen vorgenommen werden, da er sich insbesondere für Ver-
wertungen gut eignet.

Im Vorentwurf der Expertenkommission waren die Betrei-
bungsferien neu festgelegt worden. Sieben Tage vor und nach
Ostern und Weihnachten sollten zwar weiterhin als Betrei-
bungsferien bestehen bleiben. Hingegen wurde im Hinblick auf
die zunehmende Säkularisierung unserer Gesellschaft auf die
Betreibungsferien von je sieben Tagen vor und nach Pfingsten
und Bettag verzichtet. An ihrer Stelle war beabsichtigt, neu
30 Tage Betreibungsferien im Sommer einzuführen. Sie sollten
vom 15. Juli bis zum 15. August dauern, was den üblichen
Gerichtsferien entsprochen hätte. Man ging bei der Einführung
dieser Sommerpause davon aus, dass die Aemter während der
Sommerferien wegen Abwesenheit der Schuldner oft keine
Zustellungen vornehmen können. Auch gehen in dieser Zeit in
der Regel weniger Begehren ein.

Im Vernehmlassungsverfahren stiess dieser Vorschlag auf hef-
tige Ablehnung. Es wurde geltend gemacht, dass Betreibungs-
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ferien im Sommer von derart langer Dauer zu einer Häufung von
Begehren während dieser Zeit führten, was nach Ablauf der
Sommerferien nur zusätzliche Verzögerungen bewirke. Ferner
wurde eingewandt, dass diese Sommerferien den Anspruch des
Gläubigers auf eine beförderliche Behandlung von Betreibungen
unverhältnismässig einschränken würde. Dies lasse sich durch
die rein organisatorisch bedingten Interessen der Betrei-
bungsämter nicht rechtfertigen. Mit Blick auf diese weitge-
hende und begründete Ablehnung wird in Ziffer 2 die geltende
Regelung der Betreibungsferien beibehalten. Die nun vorge-
schlagenen Aenderungen sind lediglich redaktioneller Art. Die
neue Numerierung ist Folge des Zusammenzugs der geltenden
Ziffern l und 2.

Ziffer 3 entspricht grundsätzlich der geltenden Ziffer 4. Die
Nachlassstundung braucht angesichts von Artikel 297 Absatz l
nicht mehr erwähnt zu werden.

202.32 Rechtsstillstand

Artikel 57 Absätze 1. 3 und 4

In Absatz l wird die geltende Regelung an die Terminologie
der Militärgesetzgebung angepasst. De lege lata ist unter
Militärdienst die persönliche Dienstleistung im Auszug, in
der Landwehr oder im Landsturm zu verstehen (vgl. die
Militärorganisation [MO]; SR 510.10}. Der Hilfsdienst ist
abgeschafft (vgl. die Aenderungen vom 22. Juni 1990 der MO;
AS 1990 II 1882 ff.) Der Luftschutzdienst als solcher
existiert heute nicht mehr.

Neu eingeführt wird der Rechtsstillstand während des Zivil-
schutzdienstes, und zwar auch zu Friedenszeiten. Denn nach
Artikel 51 des Zivilschutzgesetzes vom 23. März 1962 (ZSG; SR
520.1) würde heute der Schutzdienstpflichtige nur in Zeiten
aktiven Dienstes Rechtsstillstand geniessen. Mit dieser
besonderen Erwähnung des Schutzdienstes im SchKG wird Artikel
51 Zivilschutzgesetz überflüssig und kann aufgehoben werden
(vgl. Ziff. 9 des Anhanges zum Entwurf).

Die Betreibung für periodische familienrechtliche Unterhalts-
und Unterstützungsbeiträge soll nach Absatz 3 generell auch
während des Rechtsstillstandes zulässig sein. Mit der heute
bestehenden Regelung des , Erwerbsausfalles während des
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Militärdienstes lässt sich dies ohne weiteres rechtfertigen.
Auch wird der Geltungsbereich der Vorschrift eingeschränkt
auf familienrechtliche periodische Unterhalts- und neu auch
auf Unterstützungsbeiträge. Diese Aenderungen rechtfertigen
sich damit, dass der Gläubiger familienrechtlicher1 Unter-
halts- und Unterstützungsforderungen auf die Beiträge des
Schuldners angewiesen ist, um seinen Lebensunterhalt be-
streiten zu können, und deshalb nicht über längere Zeit auf
ihre Bezahlung warten kann (vgl. auch die Ausführungen zu
Art. 43).

Dass die Betreibung für .periodische familienrechtliche Ali-
mentenforderungen nur auf Pfändung oder Pfandverwertung ge-
richtet sein kann, wird neu in Artikel 43 festgelegt und
braucht in diesem Absatz nicht wiederholt zu werden.

Aufgrund des Sachzusammenhanges wird Artikel 57e Absatz 2 des
geltenden Rechts redaktionell geringfügig geändert und als
Absatz 4 in diesen Artikel übernommen.

Artikel 57a Absätze 1. Ibis und 3

Absatz l wird zunächst an den Sprachgebrauch des Arbeits-
rechts und des Militärrechts angepasst. Sodann werden die
Begriffe "militärische Einteilung" und "Adresse" zum Ausdruck
"Dienstadresse" vereinfacht, der als Oberbegriff gebräuchlich
ist.

Gemäss geltendem Recht machen sich die in Absatz l genannten
Personen nach Artikel 292 des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches (StGB; SR 311.0) strafbar, wenn sie ihre Auskunfts-
pflichten verletzen (Abs. l i.V.m. Abs. 3 des geltenden
Rechts) . Der Entwurf schlägt nun vor, Artikel 324 StGB mit
einem besonderen Straftatbestand zu ergänzen (s. Art. 324
Ziff. 5 StGB in Ziff. 8 des Anhangs zum Entwurf) . Im Inte-
resse einer einheitlichen Behandlung gleichartiger Sachver-
halte soll nicht mehr die an sich problematische Blankett-
strafbestimmung von Artikel 292 StGB Anwendung finden. Da die
im Widerhandlungsfall neu anwendbare Strafbestimmung in
Absatz l in Klammern aufgeführt wird, kann gleichzeitig
Absatz 3 des geltenden Rechts aufgehoben werden.

Trotz der Aufhebung von Absatz 3 bleibt selbstverständlich
die Auskunftspflichtverletzung durch die zuständige Kommando-
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stelle (vgl. Abs.2) nach Artikel 72 Militärstrafgesetz (SR
321.0) strafbar.

Wie bei allen anderen strafrechtsrelevanten Bestimmungen des
SchKG (z.B. Art. 91, 92, 222) wird mit einem neuen Absatz
Ibis festgelegt, dass der Betreibungsbeamte die Auskunfts-
pflichtigen auf Pflicht und Straffolge ausdrücklich aufmerk-
sam machen muss (für weitere Ausführungen sei auf den Kommen-
tar zu Art. 91 Abs. 6 verwiesen).

Artikel 57b Randtitel, Absatz l / Artikel 57c Randtitel,
Absatz l / Artikel 57d Randtitel. Einleitungssatz, Ziffer 2
und 3 / Artikel 57e Randtitel. Absatz l

Das Wort "Militärdienst" wird durch "Militär- oder Schutz-
dienst" ersetzt und damit Begriffsharmonie mit der Militär-
gesetzgebung hergestellt.

Artikel 57e Absatz 2

Die geltende Regelung wird in Artikel 57 übernommen, weshalb
dieser Absatz aufgehoben werden kann.

Artikel 58

Unter den Personen, die Anrecht auf Rechtsstillstand haben,
wird neu auch der Hausgenosse genannt. Angesichts der viel-
fältigen Formen des Zusammenlebens in der heutigen Gesell-
schaft - man denke etwa an Pflegekinder- oder Konkubinats-
verhältnisse - wird klar, dass unabhängig vom Verwandt-
schaftsgrad im zivilrechtlichen Sinne sehr enge persönliche
Beziehungen bestehen können, die aus Gründen der Pietät zu
berücksichtigen sind.

Artikel 62

Der Vorschlag, dem Bundesrat die Kompetenz einzuräumen, in
Krisensituationen den Rechtsstillstand zu beschliessen, ist
im . Vernehmlassungsverfahren verschiedentlich kritisiert
worden. Da Katastrophen oder kriegerische Ereignisse aber
kaum an den Grenzen eines Kantons haltmachen, vermag das
geltende Recht nicht zu befriedigen. Mit der neuen Kompetenz
des Bundesrates soll in Krisensituationen einheitliches und
rasches Handeln gewährleistet werden.
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202.33 Wirkungen auf den Fristenlauf

Artikel 63

Die geltende Bestimmung bedarf in verschiedener Hinsicht ei-
ner Präzisierung sowie einer Anpassung an Artikel 31 Absatz 3
und an die bewährte Rechtsprechung des Bundesgerichtes; So
wird neu festgehalten, dass die Wirkungen der Betreibungs-
ferien und des Rechtsstillstandes auf den Fristenlauf auch
für Gläubiger und Dritte gelten (BGE 96 III 48) . Auch wird
klargestellt, dass Samstage, Sonntage und staatlich
anerkannte Feiertage bei der Berechnung der Nachfrist von
drei Tagen nicht mitgezählt werden.

202.4 Zustellung der Betreibungsurkunden

202.41 An natürliche Personen

Artikel 64 Absatz 2

Die Aenderungen sind redaktioneller Art und betreffen nur den
französischen Text.

202.42 An juristische Personen

Artikel 65 Absatz l Ziffern 1-3

Um der zunehmenden Dezentralisierung der Verwaltungsaufgaben
in Bund, Kantonen und Gemeinden Rechnung zu tragen, wird in
Ziffer l die vollziehende Behörde ermächtigt, eine Dienst-
stelle zur Entgegennahme von Sendungen im Betreibungs-
verfahren zu bezeichnen. Damit wird gleichzeitig auch den mit
der Zustellung betrauten Organen die Aufgabe erleichtert.

Neu werden in Ziffer 2 auch die Kommanditaktiengesellschaft
und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung erwähnt. Da sie
über ähnliche Organisationsstrukturen verfügen wie die im
geltenden Recht erwähnten juristischen Personen, drängt sich
diese Ergänzung auf. Ferner soll nicht nur dem Prokuristen,
sondern neu auch dem Direktor rechtsgültig zugestellt werden
können.

56



Die Aenderungen in Ziffer 3 sind redaktioneller Art und be-
treffen nur den französischen Text.

202.43 Bei auswärtigem Wohnsitz des Schuldners oder
Unmöglichkeit der Zustellung

Artikel 66 Absätze 3-5

Absatz 3 regelt die Zustellung von Betreibungsurkunden an
Schuldner mit ausländischem Wohnsitz. Er wird verdeutlicht
durch den an sich selbstverständlichen Vorbehalt von Staats-
verträgen und des Rechts des Empfängerstaates.

In diesem Zusammenhang sei namentlich auf das Internationale
Uebereinkommen vom 1. März 1954 betreffend Zivilprozess
(Haager Uebereinkommen von 1954; SR 0.274.12) hingewiesen,
dem bis heute 29 Staaten beigetreten sind.

Bei Zustellung durch die Post gilt die Sendung am letzten Tag
der Abholfrist als zugestellt (BGE 100 III 3, 97 III 10). Bei
Zahlungsbefehlen und Konkursandrohungen können jedoch wegen
der qualifizierten Zustellungsform von Artikel 72 Urkunden,
die vom Schuldner nicht abgeholt worden sind, nicht als
zugestellt betrachtet werden. Die Möglichkeit, die Zustellung
von Betreibungsurkunden durch öffentliche Bekanntmachung zu
ersetzen, wird in Absatz 4 deshalb erweitert. Nicht nur wenn
der Wohnort des Schuldners unbekannt ist (Ziff. 1) , sondern
neu auch, wenn der Schuldner sich beharrlich der Zustellung
entzieht, soll die öffentliche Bekanntmachung die indivi-
duelle Zustellung ersetzen können (Ziff. 2) . Neu ist dies
auch zulässig, wenn der Schuldner im Ausland wohnt und die
Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist zu
erlangen ist (Ziff. 3).

Der Sinngehalt des geltenden Absatz 5 wird aus systematischen
Gründen als Absatz 2 in Artikel 33 übernommen. Dieser Absatz
kann deshalb aufgehoben werden.
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202.5 Betreibung eines in Gütergemeinschaft lebenden
Ehegatten

Artikel 68b Absatz 3

Nach dem neuen Eherecht ist der Abschluss eines Ehevertrages
zugleich Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft. Das heisst,
dass der Vertrag unmittelbar dinglich wirkt. Damit stellt
sich bei der Gütergemeinschaft, bei der die Errungenschaft
Gesamtgut bildet, die Frage, ob der Anspruch auf künftigen
Lohn bereits zum Gesamtgut gehört oder nicht. Bejaht man
dies, so wäre eine Lohnpfändung bei einer Gütergemeinschaft
ohne Auflösung des Güterstandes für Eigenschulden (Art. 234
ZGB) nicht möglich, obwohl Eigenschulden die wichtigste
Schuldenart sind. Es ist aber erwünscht, insbesondere für
Bagatellschulden, für die eine Lohnpfändung ausreicht, nicht
sofort die Gütergemeinschaft sprengen zu müssen, wenn nicht
freiwillig bezahlt wird, sondern direkt ohne Auflösung des
Güterstandes eine Lohnpfändung zu ermöglichen. Dies liegt
sowohl im Interesse der Ehegatten wie auch der Gläubiger, da
die Verwertung eines Anteils an einem Gesamthandvermögen
recht kompliziert ist. Mit der Ergänzung soll deshalb
sichergestellt werden, dass die Lohnpfändung auch ohne
Pfändung des Anteils am Gesamtgut und ohne Auflösung der
Gütergemeinschaft möglich ist.

202.6 Betreibung bei gesetzlicher Vertretung oder
Beistandschaft

Die Artikel 68c-68e sind neu. Sie regeln Besonderheiten einer
Betreibung gegen einen gesetzlich vertretenen oder verbei-
ständeten Schuldner. Da der ordentliche Betreibungsort fortan
stets mit dem zivilrechtlichen Wohnsitz übereinstimmen wird,
ergibt sich Besonderes nur noch bezüglich Zustellung von Be-
treibungsurkunden und Betreibungsfähigkeit des Schuldners.

Artikel 68c

Der unmündige oder entmündigte Schuldner ist grundsätzlich
nicht betreibungsfähig. Daher sind die Betreibungsurkunden
nach Absatz l - wie bisher (vgl. den aufgehobenen Art. 47) -
dem gesetzlichen Vertreter zuzustellen. Der Unmündige oder
Entmündigte bleibt zwar Partei, das Verfahren aber wird
ausschliesslich vom gesetzlichen Vertreter geführt.
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Gemäss dem vorgeschlagenen Artikel 375 Absatz 2 ZGB kann auf
die Veröffentlichung der Entmündigung nicht nur wie bisher
bei Anstaltsunterbringung, sondern neu auch bei Offensicht-
lichkeit der Handlungsunfähigkeit verzichtet werden. Damit
wird einer Empfehlung der Konferenz der kantonalen Vormund-
schaftsdirektoren Rechnung getragen (vgl. Kreisschreiben vom
27. November 1989, ZVW 1990, S.36). Das Betreibungsamt wird
jedoch trotzdem stets von der Entmündigung Kenntnis haben,
denn wo sie nicht veröffentlicht wird, ist sie ihm
mitzuteilen. Ebenso mitgeteilt wird dem Betreibungsamt gemäss
dem neuen Artikel 435 Absatz 3 ZGB die Uebertragung an einen
neuen Wohnsitz oder die Aufhebung der Vormundschaft (vgl.
Ziff. 4 des Anhangs des Entwurfs).

Eine echte Neuerung ist Absatz 2. Das materielle Zivilrecht
räumt dem Unmündigen oder Entmündigten in beschränktem Rahmen
Handlungsfähigkeit ein: Was er durch eigene Arbeit erwirbt
oder zur Ausübung eines Berufes oder eigenen Gewerbes
herausbekommt, steht unter seiner Verwaltung und Nutzung
(Art. 323 Abs. l, 412 und 414 ZGB). Daraus ist für das Be-
treibungsrecht der Schluss gezogen worden, dass in diesem
Rahmen sich eine Betreibung ausschliesslich gegen den
Schuldner selbst zu richten hat (vgl. BGE 106 III 8 und den
aufgehobenen Art. 47 Abs. 3) . Indessen kann die Betreibung
ein Alarmzeichen sein, indem sie zeigt, dass der Jugendliche
oder Entmündigte über seine Verhältnisse lebt. Der gesetzli-
che Vertreter sollte deshalb von jeder Betreibung erfahren,
damit er nötigenfalls zum Schutz des Schuldners eingreifen
kann. Im übrigen ist es zwar richtig, einem Jugendlichen oder
Entmündigten den Entscheid zu überlassen, was er mit dem von
ihm verdienten Geld machen oder wie er ein eigenes (Klein-)
Gewerbe betreiben will. Anzunehmen, dass er sich immer
selbständig gegen eine ungerechtfertigte Betreibung wehren
kann, ist dagegen bei Entmündigten und oft auch bei
Jugendlichen nicht realistisch.

Der Bundesrat schlägt daher in Absatz 2 vor, dem Schuldner
und dem gesetzlichen Vertreter die Betreibungsurkunden
zuzustellen, wenn eine Schuld in Frage steht, die der
Schuldner im Rahmen seiner beschränkten Handlungsfähigkeit
(Art. 323 Abs. l, 412 und 414 ZGB) oder seiner Befugnis zur
Verwaltung anderen freien Vermögens (Art. 321 Abs. l ZGB)
eingegangen ist. Der Inhaber der elterlichen Gewalt oder der
Vormund wird somit in jedem Fall zum Mitbetriebenen.
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Absatz 3 regelt - entsprechend der bisherigen Praxis (Amonn,
S. 116 unter Verweis auf BGE 58 III 85) - die Betreibung im
Fall der Verwaltungsbeiratschaft (Art. 395 Abs. 2 ZGB) . Da
dem Verwaltungsbeirat die Sorge für die Vermögenssubstanz
obliegt, ist er als Vertreter und Mitbetriebener des
Schuldners stets dann ins 'Betreibungsverfahren eihzubeziehen,
wenn der Gläubiger auch aus der Vermögenssubstanz Befrie-
digung beansprucht. Das SchKG hält hier um der Verständlich-
keit willen ausdrücklich fest, was das Zivilrecht verlangt.
Im Unterschied zum Unmündigen oder Entmündigten steht der
Verheiratete aber im Verfahren allein, wenn der Gläubiger
lediglich aus den Einkünften Befriedigung sucht. Kommt es zu
Arrest und Pfändung, bleibt natürlich auch diesfalls Artikel
68e vorbehalten.

Artikel 68d

Der gemäss Artikel 392 ff. ZGB verbeiständete Schuldner ist
voll handlungsfähig und damit auch betreibungsfähig. Ihm
sind, falls er bekannt und erreichbar ist, die Betreibungs-
urkunden in jedem Fall zuzustellen. Als echte Neuerung und
einem Bedürfnis der Praxis folgend sieht der Entwurf aber
vor, den Beistand von Amtes wegen als Mitbetriebenen grund-
sätzlich ins Verfahren einzubeziehen (Ziff. 2). Faktisch wird
der Beistand im Verfahren ohnehin meist allein auftreten. Der
Einbezug des Beistandes kann jedoch nur erfolgen, wenn das
Betreibungsamt von der Beistandschaft durch Veröffentlichung
oder Mitteilung Kenntnis erhalten hat fEinleitunqssatz).
Entsprechend sieht das ZGB in Artikel 397 Absatz 3 neu vor,
dass eine Beistandschaft grundsätzlich mitzuteilen ist, wo
keine Veröffentlichung stattfindet. Eine Ausnahme von der
Mitteilungspflicht ist allerdings zu machen, wenn die
Mitteilung unzweckmässig erscheint, namentlich wenn der Ver-
beiständete am Rechtsverkehr überhaupt nicht mehr teilnimmt.
Selbstverständlich ist dem Betreibungsamt auch ein Wohn-
sitzwechsel des Verbeiständeten oder eine Aufhebung der
Beistandschaft mitzuteilen (vgl. den neuen Art. 440 Abs. 2
ZGB; Ziff. 4 des Anhangs zum Entwurf).

Die Zustellung der Betreibungsurkunden auch an den Beistand
verstärkt die Schutzfunktion der Beistandschaft und verbes-
sert namentlich die Interessenwahrung der auf eigenes Begeh-
ren Verbeiständeten (Art. 394 ZGB) und älterer hilfsbedürf-
tiger Personen, die entsprechend der heutigen vormundschaft-
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liehen Praxis nicht mehr bevormundet, sondern gestützt auf
Artikel 392 Ziffer l und 393 Ziffer 2 ZGB nur verbeiständet
werden.

Eine doppelte Zustellung der Betreibungsurkunden ist in Ar-
tikel 68d Ziffer l auch vorgesehen, wenn die Verwaltung von
Kindesvermögen den Eltern entzogen und einem Beistand über-
tragen worden ist (Art. 325 ZGB).

Artikel 68e

Wo der beschränkt Handlungsfähige oder der beschränkt Hand-
lungsunfähige rechtsgültig im Rechtsverkehr aufgetreten ist,
aber nicht sein gesamtes Vermögen hat verpflichten können (so
Art. 323 und 395 Abs. 2 ZGB) , muss insbesondere dem ge-
setzlichen Vertreter ein Instrument in die Hand gegeben wer-
den, um sich gegen einen Arrest- oder Pfändungsbeschlag von
Vermögenssubstanz zur Wehr zu setzen. Der neue Artikel 68e
öffnet ihm dafür ausdrücklich das Widerspruchsverfahren.

202.7 Zahlungsbefehl und Rechtsvorschlag

202.71 Zahlungsbefehl

Artikel 69 Absatz l

Die Aenderungen sind redaktioneller Art und betreffen nur den
französischen Text.

Artikel 70 Absatz 2

Bei einer gleichzeitigen Betreibung mehrerer Mitschuldner,
die einen gemeinsamen Vertreter haben, kann der Zahlungsbe-
fehl wie bisher auch diesem zugestellt werden. Die gemeinsame
Betreibung von Mitschuldnern ist nach der bundesgerichtlichen
Praxis (vgl. BGE 7l III 164) jedoch nur bei gemeinsamer
gesetzlicher Vertretung zulässig.. Diese Fälle sind derart
selten, dass für sie keine besondere Regelung nötig ist. Der
Entwurf verzichtet deshalb auf den entsprechenden Zusatz.

Artikel 71 Absatz l

Die Aenderungen sind redaktioneller Art und betreffen nur den
französischen Text.
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Artikel 72 Absatz l

Die Postordnung, die inzwischen durch die Verordnung (1) vom
1. September 1967 zum Postverkehrsgesetz (SR 783.01) ersetzt
worden ist, wird im Gesetzestext nicht mehr erwähnt. Die Form
der Zustellung wird nämlich durch das vorliegende Gesetz
abschllessend geregelt.

202.72 Vorlage der Beweismittel

Artikel 73

Das geltende Recht sieht vor, dass der Forderungstitel im
Original oder in amtlich beglaubigter Abschrift zur Einsicht
aufgelegt werden muss. Die Regelung von Absatz l muss aus
verschiedenen Gründen erweitert werden. Einmal kommt es
häufig vor, dass die Forderung durch mehrere Urkunden
ausgewiesen wird. Sodann ist Artikel 962 OR zu
berücksichtigen, wonach Geschäftsbücher - nicht jedoch
Betriebsrechnung und Bilanz - sowie Geschäftskorrespondenz
und Buchungsbelege als Aufzeichnungen auf Bild- oder
Datenträgern aufbewahrt werden können (vgl. auch die
Verordnung vom 2. Juni 1976 über die Aufzeichnung von
aufzubewahrenden Unterlagen; SR 221.431). Es versteht sich
von selbst, dass solche Aufzeichnungen so vorzulegen sind,
dass sie ohne Hilfsmittel gelesen werden können (Art. 963
Abs. 2 OR) . Auf das Erfordernis der amtlich beglaubigten
Abschrift kann verzichtet werden. In der Praxis genügt
nämlich zumeist eine normale Kopie, um die interessierten
Personen ins Bild zu setzen. Kaum je wird die Echtheit der
Kopie bestritten, sodass auf das Original oder eine amtlich
beglaubigte Abschrift zurückgegriffen werden müsste.

Absatz 2 wird im Wortlaut an Absatz l angepasst.

202.73 Rechtsvorschlag

Artikel 74 Absätze l und 2

Absatz l bestimmt nun ausdrücklich, dass derjenige, der einen
Zahlungsbefehl überbringt - dies kann der Betreibungsbeamte,
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eine ihm unterstellte Person, der Polizei- oder der Post-
beamte sein -, einen mündlichen Rechtsvorschlag entgegen-
nehmen mus s.

Der geltende Absatz 2 wird als Fussangel für den unerfahrenen
Schuldner betrachtet. Er wird deshalb so geändert, dass dann,
wenn der bestrittene Betrag nicht genau angegeben wird, die
ganze Forderung als bestritten gilt (vgl.: BGE 79 III 97) .
Besondere Strenge gegenüber dem Schuldner ist hier umso
weniger gerechtfertigt, als ja der Gläubiger den Forderungs-
betrag, den er in Betreibung setzen will, völlig frei be-
stimmen kann.

Artikel 75

Der Entwurf ändert am geltenden System nichts. Es werden le-
diglich einige Lücken geschlossen.

Absatz l hält den Grundsatz fest, dass der Rechtsvorschlag
grundsätzlich nicht begründet werden muss. Deshalb ist es
angebracht, die Ausnahmen von dieser Regel ausdrücklich zu
erwähnen (siehe Abs. 2 und 3).

Nach Absatz 2 muss der Rechtsvorschlag begründet werden, wenn
der Schuldner geltend macht, er sei nicht zu neuem Vermögen
gekommen (vgl. Art. 265a Abs. l und die Ausführungen dazu),
oder wenn er in der Betreibung.auf Pfandverwertung das Pfand-
recht bestreitet.

Absatz 3 behält ausdrücklich die Bestimmungen über den
Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung (er wird in Art. 179
geregelt) und in der Betreibung eines in Gütergemeinschaft
lebenden Ehegatten vor (vgl. Art. 68a Abs. 3, der durch das
neue Eherecht eingeführt wurde, das am 1. Jan. 1988 in Kraft
getreten ist).

Der Grundsatz, wonach das beneficium excussionis realis
(Recht des Pfandschuldners auf Vorausverwertung des Pfandes,
Art. 41) nicht mit dem Rechtsvorschlag, sondern auf dem Weg
der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden
muss, ist so wichtig, dass es sich rechtfertigt, ihn ins
Gesetz einzufügen. Er wird als Absatz 4 aufgenommen.

Dass schliesslich der nachträgliche Rechtsvorschlag begründet
werden muss, ergibt sich unmittelbar aus Artikel 77.
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Artikel 77

Mit dem neuen Artikel 33 Absatz 4 wird für das Zwangsvoll-
streckungsrecht ein allgemeines Wiederherstellungsverfahren
eingeführt. Der Schuldner, der es unverschuldeterweise ver-
passt hat, rechtzeitig Recht vorzuschlagen, kann dies gemäss
Artikel 33 Absatz 4 nachholen, indem er einerseits beim Be-
treibungsamt Rechtsvorschlag erhebt und andererseits bei der
Aufsichtsbehörde um Wiedereinsetzung ersucht. Für den Tatbe-
stand der entschuldbaren Säumnis wird daher Artikel 77 ent-
behrlich. Das Verfahren richtet sich diesfalls ausschliess-
lich nach Artikel 33 Absatz 4.

Dennoch kann auf Artikel 77 nicht gänzlich verzichtet werden.
Die Praxis hat nämlich Gesetzeslücken aufgezeigt. Eine be-
steht darin, dass der Schuldner bei einem Wechsel in der Per-
son des Gläubigers während des Betreibungsverfahrens keine
Möglichkeit hat, dem neuen Gläubiger Einreden entgegenzuhal-
ten, die sich auf die gültige Uebertragung der Forderung
oder auf sein persönliches Verhältnis zum neuen Gläubiger be-
ziehen. Das Bundesgericht hat lückenfüllend entschieden, dass
solche Einreden auf dem Weg des nachträglichen Rechtsvor-
schlages erhoben werden können (vgl. BGE 91 III 7). Die Ab-
sätze l und 2 regeln diesen Fall nun ausdrücklich. Hier
rechtfertigt sich das richterliche Bewilligungsverfahren nach
wie vor, denn es wird um Fragen des materiellen Rechts
gestritten.

Die betreffenden Einreden braucht der Schuldner gemäss Ab-
satz 2 nur glaubhaft zu machen, denn beweisrechtlich soll die
Lage trotz vertauschter Parteirollen derjenigen im Rechts-
öffnungsverfahren entsprechen. Die Frist zur Einreichung des
nachträglichen Rechtsvorschlages beträgt neu zehn Tage. Neu
soll der nachträgliche Rechtsvorschlag in der Spezial-
exekution sinnvollenweise bis zur Verteilung möglich sein.

Die Aenderungen in Absatz 3 sind redaktioneller Art und be-
treffen nur den französischen Text.

Absatz 4 regelt das Verfahren für den Fall, in dem der nach-
trägliche Rechtsvorschlag bewilligt wird, eine Pfändung aber
bereits vollzogen wurde. Der Gläubiger hat binnen zehn Tagen
auf Anerkennung zu klagen, will er den Pfändungsbeschlag
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nicht verlieren. Seine verfahrensrechtliche Position ist
dieselbe wie die eines unterlegenen Rechtsöffnungsklägers.

Damit der Schuldner seine Rechte gehörig wahren kann, wird
das Betreibungsamt in Absatz 5 verpflichtet, ihm jeden Gläu-
bigerwechsel anzuzeigen.

Wird eine Betreibung gemäss Artikel 59 Absatz 3 gegen einen
Erben fortgesetzt, versteht es sich von selbst, dass dieser
seine persönlichen Einreden ebenfalls mit nachträglichem
Rechtsvorschlag erheben kann.

202.74 Beseitigung des Rechtsvorschlages

Artikel 79

In seinem Entscheid 107 III 60 hat das Bundesgericht in Aen-
derung seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, dass
einzig Zivilurteile und Verwaltungsentscheide, die den
Rechtsvorschlag ausdrücklich für aufgehoben erklären, eine
Fortsetzung der Betreibung erlauben. Insbesondere bei Verwal-
tungsentscheiden könne es nicht mehr in der Zuständigkeit des
Betreibungsbeamten liegen, darüber zu befinden, ob ein
gültiger vollstreckbarer Forderungstitel vorliege und die in
Betreibung^gesetzte Forderung mit derjenigen, die Gegenstand
des Entscheides bilde, identisch sei. Die in der
bundesgerichtlichen Praxis aufgezeigte Lösung schafft klare
Verhältnisse und wird deshalb in Absatz l aufgenommen.

In seinem Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 26 vom 20.
Oktober 1910 über die Rechtsöffnung (Kreisschreiben Nr. 26;
BB1 1911 IV 49) hat das Bundesgericht ausgeführt, dass es dem
Schuldner möglich sein muss, die in Artikel 81 Absatz 2
genannten Einreden vorzubringen, wenn der Entscheid in einem
anderen Kanton ergangen ist, wie in den Fällen, wo die
Betreibung erst nach dem Prozess eingeleitet wird.
Gleichzeitig hat das Bundesgericht das Verfahren festgelegt.
Diese Grundsätze gehören ins Gesetz und werden deshalb als
Absatz 2 aufgenommen.

Artikel 80

Der Begriff "definitive Rechtsöffnung" hat sich in der Praxis
eingelebt. Deshalb wird er in Absatz l übernommen.
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Absatz 2 wurde neu gegliedert und ergänzt. Inhaltlich über-
nimmt er in Ziffer 2 die Regelung der Artikel 162 OG und 40
VwVG, wonach auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung ge-
richtete Verfügungen und Entscheide (von Verwaltungsbehörden
des Bundes) vollstreckbaren Urteilen gleichgestellt sind. Aus
systematischen Gründen sollte diese Vorschrift mit Vorteil im
SchKG enthalten sein. Der Begriff "Verwaltungsbehörde des
Bundes" ist im Sirine von Artikel l Absätze l und 2 VwVG zu
verstehen. Als "Verfügungen" sind die in Artikel 5 VwVG
umschriebenen Anordnungen zu betrachten. .Damit können die
entsprechenden Bestimmungen in OG und VwVG aufgehoben werden
(vgl. Ziff. l und 3 des Anhanges zum Entwurf).

Artikel 81 Absätze l und 3

Absatz l erwähnt ausdrücklich, dass es hier um die definitive
Rechtsöffnung geht.

Die Aendèrungen in Absatz 3 sind redaktioneller Natur.

Artikel 82 Absatz 2

Die Aendèrungen sind redaktioneller Art und betreffen nur den
französischen Text.

Artikel 83 Absätze 2-4

Im Vernehmlassungsverfahren wurde eine Verlängerung sämtli-
cher Klagefristen des SchKG auf 30 Tage gefördert. Derart
lange Fristen würden indessen das Verfahren übermässig ver-
zögern. Auch haben es die Kantone in der Hand, ihre Prozess-
ordnungen so auszugestalten, dass die Klagefristen bereits
mit dem Ladungsbegehren zum Aussöhnungsversuch oder mit der
Einreichung der Klage ohne Begründung gewahrt werden können.
Mit Blick auf die recht unterschiedlichen Regelungen in den
kantonalen Prozessgesetzen verlängert Absatz 2 die Klage-
fristen des SchKG in den Fällen auf 20 Tage, in denen Klagen
eingereicht werden müssen, die eine sehr umfangreiche und
komplizierte Begründung erfordern. Beibehalten wird die
zehntägige Frist indessen, wenn das Verfahren nicht unnötig
verzögert werden soll oder wenn andere Gründe wie beispiels-
weise geringes Kostenrisiko oder Einfachheit des Rechts-
behelfs für die kurze Frist sprechen. So gilt die zehntägige
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Frist bei den Artikeln 17 ff., 74 Absatz 4, 278 Absätze l und
3 sowie 279 weiter. :

Die Frist für die Anhebung der Aberkennurigsklage wird von
zehn auf zwanzig Tage verlängert, da diese Klage, die sich
auf den Bestand und die Fälligkeit einer Forderung bezieht,
alle Schwierigkeiten eines gewöhnlichen Forderungsprozesses
mit sich bringt. ;

Absatz 3 wird nur redaktionell geändert.

Artikel 165 Absatz 2 sieht vor, dass die Wirkungen des
Güterverzeichnisses, das als vorsorgliche Massnahme nach den
Artikeln 162 ff. angeordnet worden ist, vier Monate nach der
Anordnung dahinfallen. Dieser gesetzliche Schutz wäre illu-
sorisch, wenn die Frist auch dann liefe, wenn eine Aberken-
nungsklage eingereicht wird. In diesem Falle sollte die Frist
stillstehen (BGE 32 I 826). Der neue Absatz 4 schliesst diese
Lücke in dem Sinne, dass die Frist von vier Monaten um die
Dauer des Aberkennungsprozesses verlängert wird (vgl. Jaeger,
N 6 zu Art. 83 und N 6 zu Art. 165). In jedem Fall hat der
Richter die Möglichkeit, die Wirkungen des Güterverzeichnis-
ses schon vorher aufzuheben, wenn die Massnahme sich als
nicht mehr notwendig im Sinne von Artikel 162 erweist. Damit
kann Missbräuchen begegnet werden (Fritzsche/Walder, Bd I, §
20 Rz 19 mit Fussnote). Im übrigen ist darauf hinzuweisen,
dass Artikel 262 Absatz l nun klar zum Ausdruck bringt, dass
die Kosten für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses als
Massekosten zu betrachten sind. Nach Artikel 163 Absatz l ist
Artikel 83 Absatz l zudem insoweit lex specialis, als er die
Aufnahme eines Güterverzeichnisses bereits nach erteilter
provisorischer Rechtsöffnung erlaubt.

Artikel 84

Für das Rechtsöffnungsverfahren ist nach wie vor das sum-
marische Verfahren vorgesehen (Art. 25 Ziff. 2).
Wünschenswert wäre eine einheitliche Regelung des Verfahrens
in der ganzen Schweiz, doch würde damit allzusehr in die in
kantonalen Prozessordnungen eingegriffen. Das Gesetz be-
schränkt sich deshalb auf minimale Verfahrensvorschriften.

Absatz l legt neu den Gerichtsstand am Ort der Betreibung
fest. .
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Absatz 2 bringt gegenüber dem geltenden Wortlaut in ver-
schiedener Hinsicht eine Präzisierung und Ergänzungen. Die
Bestimmung lässt den Kantonen die Wahl zwischen dem schrift-
lichen und dem mündlichen Verfahren. In jedem Fall aber hat
der Richter den Grundsatz audiatur et altéra pars zu
befolgen. So ist der Anspruch auf rechtliches Gehör gewahrt,
wenn der Schuldner zu einer Verhandlung vorgeladen wird, an
der er sich äussern kann, oder wenn er zur Einreichung einer
schriftlichen Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch aufge-
fordert wird. Nichts hindert den kantonalen Gesetzgeber
daran, diese Wahl dem Richter zu überlassen. Die beför-
derliche Erledigung wird sichergestellt, indem der Richter
unmittelbar nach Eingang des Gesuches handeln und dem
Schuldner Gelegenheit zur Stellungnahme geben muss. Ferner
muss der Richter seinen Entscheid innert fünf Tagen, nachdem
der Schuldner Stellung genommen hat oder hätte nehmen können,
fällen. Je nach Verfahrensart läuft diese Frist vom Tag der
Verhandlung (mündliches Verfahren) oder vom Eingang der
rechtzeitigen Stellungnahme des Schuldners oder vom Zeitpunkt
an, in dem festgestellt werden kann, dass die Frist zur
Stellungnahme unbenutzt blieb (schriftliches Verfahren). Bei
dieser Frist handelt es sich um eine Ordnungsfrist. Sie dient
dem gewissenhaften Richter als Leitlinie und könnte bei
Missachtung die Aufsichtsbehörde zum Einschreiten veranlas-
sen. Soweit Absatz 2 den Richter verpflichtet, zu entschei-
den, nachdem er dem Schuldner Gelegenheit zur Stellungnahme
geboten hat, kann das kantonale Recht den Rechtsöff-
nungsentscheid nicht mehr gültig davon abhängig machen, dass
die Parteien zu einer Verhandlung erscheinen.

202.75 Richterliche Aufhebung oder Einstellung der
Betreibung

Artikel 85

Neu wird in dieser Bestimmung der Gerichtsstand festgelegt
(Ort der Betreibung). Die klagende Partei wird präziser um-
schrieben: da die Klage gemäss Artikel 85 rein betreibungs-
rechtlicher Natur ist und lediglich verfahrensbezogene Ziele
verfolgt (Aufhebung oder Einstellung der Betreibung), kann
sie der Schuldner nur anstrengen, solange gegen ihn eine
Betreibung läuft. Mit der Konkurseröffnung bzw. mit der Ver-
teilung in der Spezialexekution wird die Klage sinnlos, und
es könnte darauf nicht mehr eingetreten werden.
































































































































































































































































































































































































































































